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Hinweis: Diese Auszüge aus dem Strafgesetzbuch sind nicht die amtliche Fassung. Diese 
finden Sie nur im Bundesgesetzblatt. 

 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

 

Kapitel 2 

 

§ 18 Marktbeherrschung 

(1) Ein Unternehmen ist marktbeherrschend, soweit es als Anbieter oder Nachfrager einer 
bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen auf dem sachlich und räumlich 
relevanten Markt  

 1. ohne Wettbewerber ist, 

 2. keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder 

 3. eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat. 

(2) Der räumlich relevante Markt kann weiter sein als der Geltungsbereich dieses Gesetzes. 

(2a) Der Annahme eines Marktes steht nicht entgegen, dass eine Leistung unentgeltlich 
erbracht wird. 

(3) Bei der Bewertung der Marktstellung eines Unternehmens im Verhältnis zu seinen 
Wettbewerbern ist insbesondere Folgendes zu berücksichtigen:  

 1. sein Marktanteil, 

 2. seine Finanzkraft, 

 3. sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten, 

 4. sein Zugang zu den Beschaffungs- oder Absatzmärkten, 

 5. Verflechtungen mit anderen Unternehmen, 

 6. rechtliche oder tatsächliche Schranken für den Marktzutritt anderer Unternehmen, 

 7. der tatsächliche oder potenzielle Wettbewerb durch Unternehmen, die innerhalb 
oder außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ansässig sind, 

 8. die Fähigkeit, sein Angebot oder seine Nachfrage auf andere Waren oder 
gewerbliche Leistungen umzustellen, sowie 

 9. die Möglichkeit der Marktgegenseite, auf andere Unternehmen auszuweichen. 

(3a) Insbesondere bei mehrseitigen Märkten und Netzwerken sind bei der Bewertung der 
Marktstellung eines Unternehmens auch zu berücksichtigen:  

 1. direkte und indirekte Netzwerkeffekte, 

 2. die parallele Nutzung mehrerer Dienste und der Wechselaufwand für die Nutzer, 

 3. seine Größenvorteile im Zusammenhang mit Netzwerkeffekten, 
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 4. sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten, 

 5. innovationsgetriebener Wettbewerbsdruck. 

(3b) Bei der Bewertung der Marktstellung eines Unternehmens, das als Vermittler auf 
mehrseitigen Märkten tätig ist, ist insbesondere auch die Bedeutung der von ihm 
erbrachten Vermittlungsdienstleistungen für den Zugang zu Beschaffungs- und 
Absatzmärkten zu berücksichtigen. 

(4) Es wird vermutet, dass ein Unternehmen marktbeherrschend ist, wenn es einen 
Marktanteil von mindestens 40 Prozent hat. 

(5) Zwei oder mehr Unternehmen sind marktbeherrschend, soweit  

 1. zwischen ihnen für eine bestimmte Art von Waren oder gewerblichen Leistungen ein 
wesentlicher Wettbewerb nicht besteht und 

 2. sie in ihrer Gesamtheit die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. 

(6) Eine Gesamtheit von Unternehmen gilt als marktbeherrschend, wenn sie  

 1. aus drei oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von 
50 Prozent erreichen, oder 

 2. aus fünf oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von 
zwei Dritteln erreichen. 

(7) Die Vermutung des Absatzes 6 kann widerlegt werden, wenn die Unternehmen 
nachweisen, dass  

 1. die Wettbewerbsbedingungen zwischen ihnen wesentlichen Wettbewerb erwarten 
lassen oder 

 2. die Gesamtheit der Unternehmen im Verhältnis zu den übrigen Wettbewerbern 
keine überragende Marktstellung hat. 

(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden 
Körperschaften nach Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten der Regelungen in den 
Absätzen 2a und 3a über die Erfahrungen mit den Vorschriften. 

 

§ 20 Verbotenes Verhalten von Unternehmen mit relativer  
oder überlegener Marktmacht 

(1) § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 gilt auch für Unternehmen und 
Vereinigungen von Unternehmen, soweit von ihnen andere Unternehmen als Anbieter 
oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen in der 
Weise abhängig sind, dass ausreichende und zumutbare Möglichkeiten, auf dritte 
Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen und ein deutliches Ungleichgewicht zur 
Gegenmacht der anderen Unternehmen besteht (relative Marktmacht). § 19 Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 gilt ferner auch für Unternehmen, die als Vermittler 
auf mehrseitigen Märkten tätig sind, soweit andere Unternehmen mit Blick auf den Zugang 
zu Beschaffungs- und Absatzmärkten von ihrer Vermittlungsleistung in der Weise 
abhängig sind, dass ausreichende und zumutbare Ausweichmöglichkeiten nicht bestehen. 
Es wird vermutet, dass ein Anbieter einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen 
Leistungen von einem Nachfrager abhängig im Sinne des Satzes 1 ist, wenn dieser  
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(2) Nachfrager bei ihm zusätzlich zu den verkehrsüblichen Preisnachlässen oder sonstigen  
 

(3) Leistungsentgelten regelmäßig besondere Vergünstigungen erlangt, die gleichartigen 
Nachfragern nicht gewährt werden. 

(1a) Eine Abhängigkeit nach Absatz 1 kann sich auch daraus ergeben, dass ein Unternehmen 
für die eigene Tätigkeit auf den Zugang zu Daten angewiesen ist, die von einem anderen 
Unternehmen kontrolliert werden. Die Verweigerung des Zugangs zu solchen Daten 
gegen angemessenes Entgelt kann eine unbillige Behinderung nach Absatz 1 in 
Verbindung mit § 19 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 1 darstellen. Dies gilt auch dann, wenn 
ein Geschäftsverkehr für diese Daten bislang nicht eröffnet ist. 

(2) § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 5 gilt auch für Unternehmen und 
Vereinigungen von Unternehmen im Verhältnis zu den von ihnen abhängigen 
Unternehmen. 

(3) Unternehmen mit gegenüber kleinen und mittleren Wettbewerbern überlegener 
Marktmacht dürfen ihre Marktmacht nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber 
unmittelbar oder mittelbar unbillig zu behindern. Eine unbillige Behinderung im Sinne des 
Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn ein Unternehmen  

 1. Lebensmittel im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren 
zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2019/1381 (ABl. L 231 vom 6.9.2019, S. 1) geändert worden ist, 
unter Einstandspreis oder 

 2. andere Waren oder gewerbliche Leistungen nicht nur gelegentlich unter 
Einstandspreis oder 

 3. von kleinen oder mittleren Unternehmen, mit denen es auf dem nachgelagerten 
Markt beim Vertrieb von Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb steht, 
für deren Lieferung einen höheren Preis fordert, als es selbst auf diesem Markt 
anbietet, es sei denn, dies ist jeweils sachlich gerechtfertigt. Einstandspreis im Sinne 
des Satzes 2 ist der zwischen dem Unternehmen mit überlegener Marktmacht und 
seinem Lieferanten vereinbarte Preis für die Beschaffung der Ware oder Leistung, 
auf den allgemein gewährte und im Zeitpunkt des Angebots bereits mit hinreichender 
Sicherheit feststehende Bezugsvergünstigungen anteilig angerechnet werden, 
soweit nicht für bestimmte Waren oder Leistungen ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist. Das Anbieten von Lebensmitteln unter Einstandspreis ist sachlich 
gerechtfertigt, wenn es geeignet ist, den Verderb oder die drohende 
Unverkäuflichkeit der Waren beim Händler durch rechtzeitigen Verkauf zu verhindern 
sowie in vergleichbar schwerwiegenden Fällen. Werden Lebensmittel an 
gemeinnützige Einrichtungen zur Verwendung im Rahmen ihrer Aufgaben 
abgegeben, liegt keine unbillige Behinderung vor. 

(3a) Eine unbillige Behinderung im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 liegt auch vor, wenn ein 
Unternehmen mit überlegener Marktmacht auf einem Markt im Sinne des § 18 Absatz 3a 
die eigenständige Erzielung von Netzwerkeffekten durch Wettbewerber behindert und 
hierdurch die ernstliche Gefahr begründet, dass der Leistungswettbewerb in nicht 
unerheblichem Maße eingeschränkt wird. 



 

S. 4/48 

 

compliance consultancy Dr. Andreas Kark | Lichtenstein 12 | D-72160 Horb am Neckar 

Tel: +49 (0)7482/93 77 999 | info@compliance-consultancy.de | www.compliance-consultancy.de   

 
 

(4) Ergibt sich auf Grund bestimmter Tatsachen nach allgemeiner Erfahrung der Anschein, 
dass ein Unternehmen seine Marktmacht im Sinne des Absatzes 3 ausgenutzt hat, so 
obliegt es diesem Unternehmen, den Anschein zu widerlegen und solche 
anspruchsbegründenden Umstände aus seinem Geschäftsbereich aufzuklären, deren 
Aufklärung dem betroffenen Wettbewerber oder einem Verband nach § 33 Absatz 4 nicht 
möglich, dem in Anspruch genommenen Unternehmen aber leicht möglich und zumutbar 
ist. 

(5) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen sowie Gütezeichengemeinschaften dürfen die 
Aufnahme eines Unternehmens nicht ablehnen, wenn die Ablehnung eine sachlich nicht 
gerechtfertigte ungleiche Behandlung darstellen und zu einer unbilligen Benachteiligung 
des Unternehmens im Wettbewerb führen würde. 

 

§ 21 Boykottverbot, Verbot sonstigen wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens 

(1) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen nicht ein anderes 
Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen in der Absicht, bestimmte 
Unternehmen unbillig zu beeinträchtigen, zu Liefersperren oder Bezugssperren 
auffordern. 

(2) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen anderen Unternehmen keine 
Nachteile androhen oder zufügen und keine Vorteile versprechen oder gewähren, um sie 
zu einem Verhalten zu veranlassen, das nach folgenden Vorschriften nicht zum 
Gegenstand einer vertraglichen Bindung gemacht werden darf:  

 1. nach diesem Gesetz, 

 2. nach Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union oder 

 3. nach einer Verfügung der Europäischen Kommission oder der Kartellbehörde, die 
auf Grund dieses Gesetzes oder auf Grund der Artikel 101 oder 102 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union ergangen ist. 

(3) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen andere Unternehmen nicht 
zwingen,  

 1. einer Vereinbarung oder einem Beschluss im Sinne der §§ 2, 3, 28 Absatz 1 oder § 
30 Absatz 2a oder Absatz 2b beizutreten oder 

 2. sich mit anderen Unternehmen im Sinne des § 37 zusammenzuschließen oder 

 3. in der Absicht, den Wettbewerb zu beschränken, sich im Markt gleichförmig zu 
verhalten. 

(4) Es ist verboten, einem Anderen wirtschaftlichen Nachteil zuzufügen, weil dieser ein 
Einschreiten der Kartellbehörde beantragt oder angeregt hat. 
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Kapitel 3 
 
 
 

§ 22 Verhältnis dieses Gesetzes zu den Artikeln 101 und 102 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

(1) Auf Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von 
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne 
des Artikels 101 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Sinne dieser 
Bestimmung beeinträchtigen können, können auch die Vorschriften dieses Gesetzes 
angewandt werden. Ist dies der Fall, ist daneben gemäß Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in 
den Artikeln 81 und 82 des Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. EG 2003 
Nr. L 1 S. 1) auch Artikel 101 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union anzuwenden. 

(2) Die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes darf gemäß Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 nicht zum Verbot von Vereinbarungen zwischen 
Unternehmen, Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen und aufeinander 
abgestimmten Verhaltensweisen führen, welche zwar den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu beeinträchtigen geeignet sind, aber  

 1. den Wettbewerb im Sinne des Artikels 101 Absatz 1 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union nicht beschränken oder 

 2. die Bedingungen des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union erfüllen oder 

 3. durch eine Verordnung zur Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrages über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union erfasst sind. 

 Die Vorschriften des Kapitels 2 bleiben unberührt. In anderen Fällen richtet sich der 
Vorrang von Artikel 101 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
nach dem insoweit maßgeblichen Recht der Europäischen Union. 

(3) Auf Handlungen, die einen nach Artikel 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verbotenen Missbrauch darstellen, können auch die Vorschriften 
dieses Gesetzes angewandt werden. Ist dies der Fall, ist daneben gemäß Artikel 3 Absatz 
1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 auch Artikel 102 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union anzuwenden. Die Anwendung weitergehender 
Vorschriften dieses Gesetzes bleibt unberührt. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten unbeschadet des Rechts der Europäischen Union nicht, soweit 
die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle angewandt werden. Vorschriften, 
die überwiegend ein von den Artikeln 101 und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union abweichendes Ziel verfolgen, bleiben von den Vorschriften 
dieses Abschnitts unberührt. 
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Kapitel 5 

Sonderregeln für bestimmte Wirtschaftsbereiche 

 

§ 32 Abstellung und nachträgliche Feststellung von Zuwiderhandlungen 

(1) Die Kartellbehörde kann Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen 
verpflichten, eine Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift dieses Teils oder gegen 
Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
abzustellen. 

(2) Sie kann ihnen hierzu alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder 
struktureller Art vorschreiben, die gegenüber der festgestellten Zuwiderhandlung 
verhältnismäßig und für eine wirksame Abstellung der Zuwiderhandlung erforderlich 
sind. Abhilfemaßnahmen struktureller Art können nur in Ermangelung einer 
verhaltensorientierten Abhilfemaßnahme von gleicher Wirksamkeit festgelegt werden, 
oder wenn letztere im Vergleich zu Abhilfemaßnahmen struktureller Art mit einer 
größeren Belastung für die beteiligten Unternehmen verbunden wäre. 

(2a) In der Abstellungsverfügung kann die Kartellbehörde eine Rückerstattung der aus dem 
kartellrechtswidrigen Verhalten erwirtschafteten Vorteile anordnen. Die in den 
erwirtschafteten Vorteilen enthaltenen Zinsvorteile können geschätzt werden. Nach 
Ablauf der in der Abstellungsverfügung bestimmten Frist für die Rückerstattung sind die 
bis zu diesem Zeitpunkt erwirtschafteten Vorteile entsprechend § 288 Absatz 1 Satz 2 
und § 289 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen. 

(4) Soweit ein berechtigtes Interesse besteht, kann die Kartellbehörde auch eine 
Zuwiderhandlung feststellen, nachdem diese beendet ist. 

 

§ 31a Wasserwirtschaft, Meldepflicht 

(1) Verträge nach § 31 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 sowie ihre Änderungen und 
Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vollständigen Anmeldung bei der 
Kartellbehörde. Bei der Anmeldung sind für jedes beteiligte Unternehmen anzugeben:  

 1. Firma oder sonstige Bezeichnung, 

 2. Ort der Niederlassung oder Sitz, 

 3. Rechtsform und Anschrift sowie 

 4. Name und Anschrift des bestellten Vertreters oder des sonstigen Bevollmächtigten, 
bei juristischen Personen des gesetzlichen Vertreters. 

(2) Die Beendigung oder Aufhebung der in § 31 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 genannten 
Verträge ist der Kartellbehörde mitzuteilen. 
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§ 31b Wasserwirtschaft, Aufgaben und Befugnisse der Kartellbehörde, Sanktionen 

(1) Die Kartellbehörde erteilt zu den nach § 31 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 freigestellten 
Verträgen auf Anfrage Auskunft über  

 1. Angaben nach § 31a und 

 2. den wesentlichen Inhalt der Verträge und Beschlüsse, insbesondere Angaben über 
den Zweck, über die beabsichtigten Maßnahmen und über Geltungsdauer, 
Kündigung, Rücktritt und Austritt. 

(2) Die Kartellbehörde erlässt Verfügungen nach diesem Gesetz, die die öffentliche 
Versorgung mit Wasser über feste Leitungswege betreffen, im Benehmen mit der 
Fachaufsichtsbehörde. 

(3) Die Kartellbehörde kann in Fällen des Missbrauchs nach § 31 Absatz 4  

 1. die beteiligten Unternehmen verpflichten, einen beanstandeten Missbrauch 
abzustellen, 

 2. die beteiligten Unternehmen verpflichten, die Verträge oder Beschlüsse zu ändern, 
oder 

 3. die Verträge und Beschlüsse für unwirksam erklären. 

(4) Bei einer Entscheidung über eine Maßnahme nach Absatz 3 berücksichtigt die 
Kartellbehörde Sinn und Zweck der Freistellung und insbesondere das Ziel einer 
möglichst sicheren und preisgünstigen Versorgung. 

(5) Absatz 3 gilt entsprechend, soweit ein Wasserversorgungsunternehmen eine 
marktbeherrschende Stellung innehat. 

(6) § 19 bleibt unberührt. 

 

Abschnitt 2 

Schadensersatz und Vorteilsabschöpfung 

 

§ 33 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch 

(1) Wer gegen eine Vorschrift dieses Teils oder gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union verstößt (Rechtsverletzer) oder wer 
gegen eine Verfügung der Kartellbehörde verstößt, ist gegenüber dem Betroffenen zur 
Beseitigung der Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr zur Unterlassung 
verpflichtet. 

(2) Der Unterlassungsanspruch besteht bereits dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht. 

(3) Betroffen ist, wer als Mitbewerber oder sonstiger Marktbeteiligter durch den Verstoß 
beeinträchtigt ist. 

(4) Die Ansprüche aus Absatz 1 können auch geltend gemacht werden von  
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 1. rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger 
beruflicher Interessen, wenn  

  a) ihnen eine erhebliche Anzahl betroffener Unternehmen im Sinne des Absatzes 
3 angehört und 

  b) sie insbesondere nach ihrer personellen, sachlichen und finanziellen 
Ausstattung imstande sind, ihre satzungsmäßigen Aufgaben der Verfolgung 
gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Interessen tatsächlich 
wahrzunehmen; 

 2. Einrichtungen, die nachweisen, dass sie eingetragen sind in  

  a) die Liste qualifizierter Einrichtungen nach § 4 des 
Unterlassungsklagengesetzes oder 

  b) das Verzeichnis der Europäischen Kommission nach Artikel 4 Absatz 3 der 
Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
April 2009 über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen 
(ABl. L 110 vom 1.5.2009, S. 30) in der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 33a Schadensersatzpflicht 

(1) Wer einen Verstoß nach § 33 Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

(2) Es wird widerleglich vermutet, dass ein Kartell einen Schaden verursacht. Ein Kartell im 
Sinne dieses Abschnitts ist eine Absprache oder abgestimmte Verhaltensweise 
zwischen zwei oder mehr Wettbewerbern zwecks Abstimmung ihres 
Wettbewerbsverhaltens auf dem Markt oder Beeinflussung der relevanten 
Wettbewerbsparameter. Zu solchen Absprachen oder Verhaltensweisen gehören unter 
anderem  

 1. die Festsetzung oder Koordinierung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger 
Geschäftsbedingungen, 

 2. die Aufteilung von Produktions- oder Absatzquoten, 

 3. die Aufteilung von Märkten und Kunden einschließlich Angebotsabsprachen, 
Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen oder 

 4. gegen andere Wettbewerber gerichtete wettbewerbsschädigende Maßnahmen. 

Es wird widerleglich vermutet, dass Rechtsgeschäfte über Waren oder Dienstleistungen mit 
kartellbeteiligten Unternehmen, die sachlich, zeitlich und räumlich in den Bereich eines 
Kartells fallen, von diesem Kartell erfasst waren. 

(3) Für die Bemessung des Schadens gilt § 287 der Zivilprozessordnung. Dabei kann 
insbesondere der anteilige Gewinn, den der Rechtsverletzer durch den Verstoß gegen 
Absatz 1 erlangt hat, berücksichtigt werden. 

(4) Geldschulden nach Absatz 1 hat der Schuldner ab Eintritt des Schadens zu verzinsen. 
Die §§ 288 und 289 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende 
Anwendung. 
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§ 33b Bindungswirkung von Entscheidungen einer Wettbewerbsbehörde 

Wird wegen eines Verstoßes gegen eine Vorschrift dieses Teils oder gegen Artikel 101 oder 
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union Schadensersatz 
gefordert, so ist das Gericht an die Feststellung des Verstoßes gebunden, wie sie in einer 
bestandskräftigen Entscheidung der Kartellbehörde, der Europäischen Kommission oder der 
Wettbewerbsbehörde oder des als solche handelnden Gerichts in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union getroffen wurde. Das Gleiche gilt für entsprechende 
Feststellungen in rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen, die infolge der Anfechtung von 
Entscheidungen nach Satz 1 ergangen sind. Diese Verpflichtung gilt unbeschadet der 
Rechte und Pflichten nach Artikel 267 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union. 

 

§ 33c Schadensabwälzung 

(1) Wird eine Ware oder Dienstleistung zu einem überteuerten Preis bezogen 
(Preisaufschlag), so ist der Schaden nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Ware oder 
Dienstleistung weiterveräußert wurde. Der Schaden des Abnehmers ist ausgeglichen, 
soweit der Abnehmer einen Preisaufschlag, der durch einen Verstoß nach § 33 Absatz 
1 verursacht worden ist, an seine Abnehmer (mittelbare Abnehmer) weitergegeben hat 
(Schadensabwälzung). Davon unberührt bleibt der Anspruch des Geschädigten auf 
Ersatz seines entgangenen Gewinns nach § 252 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit 
der entgangene Gewinn durch die Weitergabe des Preisaufschlags verursacht worden 
ist. 

(2) Dem Grunde nach wird zugunsten eines mittelbaren Abnehmers vermutet, dass der 
Preisaufschlag auf ihn abgewälzt wurde, wenn  

 1. der Rechtsverletzer einen Verstoß gegen § 1 oder 19 oder Artikel 101 oder 102 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union begangen hat, 

 2. der Verstoß einen Preisaufschlag für den unmittelbaren Abnehmer des 
Rechtsverletzers zur Folge hatte und 

 3. der mittelbare Abnehmer Waren oder Dienstleistungen erworben hat, die  

  a) Gegenstand des Verstoßes waren, 

  b) aus Waren oder Dienstleistungen hervorgegangen sind, die Gegenstand des 
Verstoßes waren, oder 

  c) Waren oder Dienstleistungen enthalten haben, die Gegenstand des Verstoßes 
waren. 

(3) Die Vermutung einer Schadensabwälzung nach Absatz 2 findet keine Anwendung, 
wenn glaubhaft gemacht wird, dass der Preisaufschlag nicht oder nicht vollständig an 
den mittelbaren Abnehmer weitergegeben wurde. Für mittelbare Abnehmer gilt § 33a 
Absatz 2 Satz 4 in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen nach Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 entsprechend. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung für den Fall, dass der Verstoß 
gegen § 1 oder 19 oder Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union die Belieferung des Rechtsverletzers betrifft. 
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(5) Bei der Entscheidung über den Umfang der Schadensabwälzung findet § 287 der 
Zivilprozessordnung entsprechende Anwendung. 

 

§ 33d Gesamtschuldnerische Haftung 

(1) Begehen mehrere gemeinschaftlich einen Verstoß im Sinne des § 33a Absatz 1, sind 
sie als Gesamtschuldner zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
Im Übrigen finden die §§ 830 und 840 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
Anwendung. 

(2) Das Verhältnis, in dem die Gesamtschuldner untereinander für die Verpflichtung zum 
Ersatz und den Umfang des zu leistenden Ersatzes haften, hängt von den Umständen 
ab, insbesondere davon, in welchem Maß sie den Schaden verursacht haben. Im 
Übrigen finden die §§ 421 bis 425 sowie 426 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung. 

(3) Verstoßen mehrere Unternehmen gegen § 1 oder 19 oder gegen Artikel 101 oder 102 
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, so ist die Verpflichtung 
eines kleinen oder mittleren Unternehmens im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) zum 
Schadensersatz nach § 33a Absatz 1 auf den Ersatz des Schadens beschränkt, der 
seinen unmittelbaren und mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten aus dem Verstoß 
entsteht, wenn  

 1. sein Anteil an dem relevanten Markt während des Zeitraums, in dem der Verstoß 
begangen wurde, stets weniger als 5 Prozent betrug und 

 2. die regelmäßige Ersatzpflicht nach Absatz 1 seine wirtschaftliche Lebensfähigkeit 
unwiederbringlich gefährden und seine Aktiva jeden Werts berauben würde. 

Anderen Geschädigten ist das kleine oder mittlere Unternehmen nur zum Ersatz des aus 
dem Verstoß gemäß § 33a Absatz 1 entstehenden Schadens verpflichtet, wenn sie von den 
übrigen Rechtsverletzern mit Ausnahme des Kronzeugen keinen vollständigen Ersatz 
erlangen konnten. § 33e Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. 

(4) Die übrigen Rechtsverletzer können von dem kleinen oder mittleren Unternehmen im 
Sinne von Absatz 3 Satz 1 Ausgleichung nach Absatz 2 nur bis zur Höhe des Schadens 
verlangen, den dieses seinen unmittelbaren und mittelbaren Abnehmern oder 
Lieferanten verursacht hat. Satz 1 gilt nicht für die Ausgleichung von Schäden, die 
anderen als den unmittelbaren oder mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten der 
beteiligten Rechtsverletzer aus dem Verstoß entstehen. 

(5) Die Beschränkung der Haftung nach den Absätzen 3 und 4 ist ausgeschlossen, wenn  

 1. das kleine oder mittlere Unternehmen den Verstoß organisiert oder 

 2. das kleine oder mittlere Unternehmen die anderen Rechtsverletzer zur Teilnahme 
an dem Verstoß gezwungen hat oder 
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 3. in der Vergangenheit bereits die Beteiligung des kleinen oder mittleren 
Unternehmens an einem sonstigen Verstoß gegen § 1 oder 19 oder Artikel 101 
oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder gegen 
Wettbewerbsrecht im Sinne des § 89e Absatz 2 behördlich oder gerichtlich 
festgestellt worden ist. 

 

§ 33e Kronzeuge 

(1) Abweichend von § 33a Absatz 1 ist ein an einem Kartell beteiligtes Unternehmen oder 
eine an dem Kartell beteiligte natürliche Person, dem oder der im Rahmen eines 
Kronzeugenprogramms der vollständige Erlass der Geldbuße gewährt wurde 
(Kronzeuge), nur zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der seinen oder ihren 
unmittelbaren und mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten aus dem Verstoß entsteht. 
Anderen Geschädigten ist der Kronzeuge nur zum Ersatz des aus dem Verstoß gemäß 
§ 33a Absatz 1 entstehenden Schadens verpflichtet, wenn sie von den übrigen 
Rechtsverletzern keinen vollständigen Ersatz erlangen konnten. 

(2) In Fällen nach Absatz 1 Satz 2 ist der Kronzeuge nicht zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet, soweit die Schadensersatzansprüche gegen die übrigen Rechtsverletzer 
bereits verjährt sind. 

(3) Die übrigen Rechtsverletzer können von dem Kronzeugen Ausgleichung nach § 33d 
Absatz 2 nur bis zur Höhe des Schadens verlangen, den dieser seinen unmittelbaren 
und mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten verursacht hat. Diese Beschränkung gilt 
nicht für die Ausgleichung von Schäden, die anderen als den unmittelbaren oder 
mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten der an dem Kartell beteiligten Unternehmen 
aus dem Verstoß entstehen. 

 

§ 33f Wirkungen des Vergleichs 

(1) Wenn nicht anders vereinbart, wird im Falle einer durch einvernehmliche Streitbeilegung 
erzielten Einigung (Vergleich) über einen Schadensersatzanspruch nach § 33a Absatz 1 
der sich vergleichende Gesamtschuldner in Höhe seines Anteils an dem Schaden von 
seiner Haftung gegenüber dem sich vergleichenden Geschädigten befreit. Die übrigen 
Gesamtschuldner sind nur zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der nach Abzug des 
Anteils des sich vergleichenden Gesamtschuldners verbleibt. Den Ersatz des 
verbliebenen Schadens kann der sich vergleichende Geschädigte von dem sich 
vergleichenden Gesamtschuldner nur verlangen, wenn der sich vergleichende 
Geschädigte von den übrigen  
 

 

 Gesamtschuldnern insoweit keinen vollständigen Ersatz erlangen konnte. Satz 3 findet 
keine Anwendung, wenn die Vergleichsparteien dies in dem Vergleich ausgeschlossen 
haben. 

(2) Gesamtschuldner, die nicht an dem Vergleich nach Absatz 1 beteiligt sind, können von 
dem sich vergleichenden Gesamtschuldner keine Ausgleichung nach § 33d Absatz 2 für 
den Ersatz des Schadens des sich vergleichenden Geschädigten verlangen, der nach 
Abzug des Anteils des sich vergleichenden Gesamtschuldners verblieben ist. 
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§ 33g Anspruch auf Herausgabe von Beweismitteln und Erteilung von Auskünften 

(1) Wer im Besitz von Beweismitteln ist, die für die Erhebung eines auf Schadensersatz 
gerichteten Anspruchs nach § 33a Absatz 1 erforderlich sind, ist verpflichtet, sie 
demjenigen herauszugeben, der glaubhaft macht, einen solchen 
Schadensersatzanspruch zu haben, wenn dieser die Beweismittel so genau bezeichnet, 
wie dies auf Grundlage der mit zumutbarem Aufwand zugänglichen Tatsachen möglich 
ist. 

(2) Wer im Besitz von Beweismitteln ist, die für die Verteidigung gegen einen auf 
Schadensersatz gerichteten Anspruch nach § 33a Absatz 1 erforderlich sind, ist 
verpflichtet, sie demjenigen herauszugeben, gegen den ein Rechtsstreit über den 
Anspruch nach Absatz 1 oder den Anspruch auf Schadensersatz nach § 33a Absatz 1 
rechtshängig ist, wenn dieser die Beweismittel so genau bezeichnet, wie dies auf 
Grundlage der mit zumutbarem Aufwand zugänglichen Tatsachen möglich ist. Der 
Anspruch nach Satz 1 besteht auch, wenn jemand Klage auf Feststellung erhoben hat, 
dass ein anderer keinen Anspruch nach § 33a Absatz 1 gegen ihn hat, und er den der 
Klage zugrunde liegenden Verstoß im Sinne des § 33a Absatz 1 nicht bestreitet. 

(3) Die Herausgabe von Beweismitteln nach den Absätzen 1 und 2 ist ausgeschlossen, 
soweit sie unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Beteiligten 
unverhältnismäßig ist. Bei der Abwägung sind insbesondere zu berücksichtigen:  

 1. in welchem Umfang der Antrag auf zugängliche Informationen und Beweismittel 
gestützt wird, 

 2. der Umfang der Beweismittel und die Kosten der Herausgabe, insbesondere, wenn 
die Beweismittel von einem Dritten verlangt werden, 

 3. der Ausschluss der Ausforschung von Tatsachen, die für den Anspruch nach § 33a 
Absatz 1 oder für die Verteidigung gegen diesen Anspruch nicht erheblich sind, 

 4. die Bindungswirkung von Entscheidungen nach § 33b, 

 5. die Wirksamkeit der öffentlichen Durchsetzung des Kartellrechts und 

 6. der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und sonstiger vertraulicher 
Informationen und welche Vorkehrungen zu deren Schutz bestehen. 

Das Interesse desjenigen, gegen den der Anspruch nach § 33a Absatz 1 geltend gemacht 
wird, die Durchsetzung des Anspruchs zu vermeiden, ist nicht zu berücksichtigen. 

(4) Ausgeschlossen ist die Herausgabe eines Dokuments oder einer Aufzeichnung, auch 
über den Inhalt einer Vernehmung im wettbewerbsbehördlichen Verfahren, wenn und 
soweit darin eine freiwillige Erklärung seitens oder im Namen eines Unternehmens oder 
einer natürlichen Person gegenüber einer Wettbewerbsbehörde enthalten ist,  

 1. in der das Unternehmen oder die natürliche Person die Kenntnis von einem Kartell 
und seine beziehungsweise ihre Beteiligung daran darlegt und die eigens zu dem 
Zweck formuliert wurde, im Rahmen eines Kronzeugenprogramms bei der 
Wettbewerbsbehörde den Erlass oder die Ermäßigung der Geldbuße zu erwirken 
(Kronzeugenerklärung) oder 

 2. die ein Anerkenntnis oder den Verzicht auf das Bestreiten seiner Beteiligung an 
einer Zuwiderhandlung gegen das Kartellrecht und seiner Verantwortung für diese 
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Zuwiderhandlung enthält und die eigens für den Zweck formuliert wurde, der 
Wettbewerbsbehörde die Anwendung eines vereinfachten oder beschleunigten 
Verfahrens zu ermöglichen (Vergleichsausführungen). 

Nicht von der Kronzeugenerklärung umfasst sind Beweismittel, die unabhängig von einem 
wettbewerbsbehördlichen Verfahren vorliegen, unabhängig davon, ob diese Informationen in 
den Akten einer Wettbewerbsbehörde enthalten sind oder nicht. Behauptet ein 
Verpflichteter, ein Beweismittel oder Teile davon seien nach Satz 1 von der Herausgabe 
ausgeschlossen, kann der Anspruchsteller insoweit die Herausgabe an das zuständige 
Gericht nach § 89b Absatz 8 allein zum Zweck der Prüfung verlangen. 

(5) Bis zum vollständigen Abschluss des wettbewerbsbehördlichen Verfahrens gegen alle 
Beteiligten ist die Herausgabe von Beweismitteln ausgeschlossen, soweit sie Folgendes 
enthalten:  

 1. Informationen, die von einer natürlichen oder juristischen Person oder 
Personenvereinigung eigens für das wettbewerbsbehördliche Verfahren erstellt 
wurden, 

 2. Mitteilungen der Wettbewerbsbehörde an die Beteiligten in dem Verfahren oder 

 3. Vergleichsausführungen, die zurückgezogen wurden. 

(6) Die Herausgabe von Beweismitteln nach den Absätzen 1 und 2 kann verweigert 
werden, soweit der Besitzer in einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach § 33a 
Absatz 1 dieses Gesetzes gemäß § 383 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 oder gemäß § 384 
Nummer 3 der Zivilprozessordnung zur Zeugnisverweigerung berechtigt wäre. In 
diesem Fall kann der Anspruchsteller die Herausgabe der Beweismittel an das 
zuständige Gericht zur Entscheidung nach § 89b Absatz 6 verlangen. Satz 2 ist nicht 
anzuwenden auf  

 1. Personen im Sinne des § 383 Absatz 1 Nummer 4 und 5 der Zivilprozessordnung, 
soweit sie nach dieser Vorschrift zur Zeugnisverweigerung berechtigt wären, und 

 2. Personen im Sinne des § 203 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, Absatz 2 und 3 des 
Strafgesetzbuchs, soweit sie nach § 383 Absatz 1 Nummer 6 der 
Zivilprozessordnung zur Zeugnisverweigerung berechtigt wären. 

Geistlichen stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen 
zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. 

(7) Macht der nach Absatz 1 oder Absatz 2 Verpflichtete zu der Herausgabe der 
Beweismittel Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, 
kann er von dem anderen Teil den Ersatz dieser Aufwendungen verlangen. 

(8) Erteilt der Verpflichtete nach Absatz 1 oder 2 die Auskunft vorsätzlich oder grob 
fahrlässig falsch, unvollständig oder gar nicht oder gibt er Beweismittel vorsätzlich oder 
grob fahrlässig fehlerhaft, unvollständig oder gar nicht heraus, ist er dem 
Anspruchsteller zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

(9) Die von dem Verpflichteten nach den Absätzen 1 und 2 erteilten Auskünfte oder 
herausgegebenen Beweismittel dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der 
Auskunft oder der Herausgabe eines Beweismittels begangenen Tat gegen den 
Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden. 
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Dies gilt auch, wenn die Auskunft im Rahmen einer Zeugen- oder Parteivernehmung 
erteilt oder wiederholt wird. Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung in Verfahren 
gegen Unternehmen. 

(10) Die Absätze 1 bis 9 sowie die §§ 89b bis 89d über die Herausgabe von Beweismitteln 
gelten für die Erteilung von Auskünften entsprechend. 

Fußnote 

§ 33g Abs. 4 Kursivdruck: Das Wort "Wettbewerbshörde" wurde wegen offensichtlicher Unrichtigkeit korrigiert zu 
"Wettbewerbsbehörde" 

 

 

§ 33h Verjährung 

(1) Ansprüche aus § 33 Absatz 1 und § 33a Absatz 1 verjähren in fünf Jahren. 

(2) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem  

 1. der Anspruch entstanden ist, 

 2. der Anspruchsberechtigte Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
hätte erlangen müssen  

  a) von den Umständen, die den Anspruch begründen, und davon, dass sich 
daraus ein Verstoß nach § 33 Absatz 1 ergibt, sowie 

  b) von der Identität des Rechtsverletzers und 

 3. der den Anspruch begründende Verstoß nach § 33 Absatz 1 beendet worden ist. 

(3) Ansprüche aus § 33 Absatz 1 und § 33a Absatz 1 verjähren ohne Rücksicht auf die 
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von den Umständen nach Absatz 2 Nummer 
2 in zehn Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem  
1. der Anspruch entstanden ist und 

 2. der Verstoß nach § 33 Absatz 1 beendet wurde. 

(4) Im Übrigen verjähren die Ansprüche in 30 Jahren nach dem Verstoß nach § 33 Absatz 
1, der den Schaden ausgelöst hat. 

(5) Verjährung tritt ein, wenn eine der Fristen nach den Absätzen 1, 3 oder 4 abgelaufen ist. 

(6)  Die Verjährung eines Anspruchs nach § 33 Absatz 1 oder nach § 33a Absatz 1 wird 
gehemmt, wenn  

 1. eine Kartellbehörde Maßnahmen im Hinblick auf eine Untersuchung oder auf ihr 
Verfahren wegen eines Verstoßes im Sinne des § 33 Absatz 1 trifft; 

 2. die Europäische Kommission oder eine Wettbewerbsbehörde eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder das als solche handelnde Gericht 
Maßnahmen im Hinblick auf eine Untersuchung oder auf ihr Verfahren wegen eines 
Verstoßes gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union oder gegen eine Bestimmung des nationalen 
Wettbewerbsrechts eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union im 
Sinne des § 89e Absatz 2 trifft oder 
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 3. der Anspruchsberechtigte gegen den Rechtsverletzer Klage auf Auskunft oder 
Herausgabe von Beweismitteln nach § 33g erhoben hat. 

Die Hemmung endet ein Jahr nach der bestands- und rechtskräftigen Entscheidung oder der 
anderweitigen Erledigung des Verfahrens. § 204 Absatz 2 Satz 3 und 4 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs findet entsprechende Anwendung. 

(7) Die Verjährungsfrist eines Anspruchs auf Ausgleichung nach § 33d Absatz 2 wegen der 
Befriedigung eines Schadensersatzanspruchs nach § 33a Absatz 1 beginnt mit der 
Befriedigung dieses Schadensersatzanspruchs. 

(8) Abweichend von Absatz 2 beginnt die Verjährungsfrist des Schadensersatzanspruchs 
nach § 33a Absatz 1 von Geschädigten,  

 1. die nicht unmittelbare oder mittelbare Abnehmer oder Lieferanten des Kronzeugen 
sind, gegen den Kronzeugen mit dem Schluss des Jahres, in dem der Geschädigte 
von den übrigen Rechtsverletzern keinen vollständigen Ersatz seines aus dem 
Verstoß entstehenden Schadens erlangen konnte; 

 2. die nicht unmittelbare oder mittelbare Abnehmer oder Lieferanten eines kleinen 
oder mittleren Unternehmens nach § 33d Absatz 3 Satz 1 sind, gegen dieses 
Unternehmen mit dem Schluss des Jahres, in dem der Geschädigte nach § 33d 
Absatz 3 Satz 2 von den übrigen Rechtsverletzern mit Ausnahme des Kronzeugen 
keinen vollständigen Ersatz seines aus dem Verstoß entstehenden Schadens 
erlangen konnte. 

Absatz 3 findet keine Anwendung auf Schadensersatzansprüche, deren Verjährungsfrist 
nach Maßgabe dieses Absatzes beginnt. 

 

 

§ 34a Vorteilsabschöpfung durch Verbände 

(1) Wer einen Verstoß im Sinne des § 34 Absatz 1 vorsätzlich begeht und hierdurch zu 
Lasten einer Vielzahl von Abnehmern oder Anbietern einen wirtschaftlichen Vorteil 
erlangt, kann von den gemäß § 33 Absatz 4 zur Geltendmachung eines 
Unterlassungsanspruchs Berechtigten auf Herausgabe dieses wirtschaftlichen Vorteils 
an den Bundeshaushalt in Anspruch genommen werden, soweit nicht die 
Kartellbehörde die Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils durch Verhängung einer 
Geldbuße, durch Einziehung von Taterträgen, durch Rückerstattung oder nach § 34 
Absatz 1 anordnet. 

(2) Auf den Anspruch sind Leistungen anzurechnen, die das Unternehmen auf Grund des 
Verstoßes erbracht hat. § 34 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Beanspruchen mehrere Gläubiger die Vorteilsabschöpfung, gelten die §§ 428 bis 430 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 

(4) Die Gläubiger haben dem Bundeskartellamt über die Geltendmachung von Ansprüchen 
nach Absatz 1 Auskunft zu erteilen. Sie können vom Bundeskartellamt Erstattung der 
für die Geltendmachung des Anspruchs erforderlichen Aufwendungen verlangen, soweit 
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sie vom Schuldner keinen Ausgleich erlangen können. Der Erstattungsanspruch ist auf 
die Höhe des an den Bundeshaushalt abgeführten wirtschaftlichen Vorteils beschränkt. 

(5) Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in fünf Jahren. Die §§ 33b und 33h Absatz 6 gelten 
entsprechend. 

 

 

Kapitel 9 

Markttransparenzstellen für den Großhandel mit Strom und Gas 
und für Kraftstoffe 

 
Abschnitt 1 

Teil 2 

Kartellbehörden 

Kapitel 1 

Allgemeine Vorschriften 

 

 

§ 48 Zuständigkeit 

(1) Kartellbehörden sind das Bundeskartellamt, das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie und die nach Landesrecht zuständigen obersten Landesbehörden. 

(2) Weist eine Vorschrift dieses Gesetzes eine Zuständigkeit nicht einer bestimmten 
Kartellbehörde zu, so nimmt das Bundeskartellamt die in diesem Gesetz der 
Kartellbehörde übertragenen Aufgaben und Befugnisse wahr, wenn die Wirkung des 
wettbewerbsbeschränkenden oder diskriminierenden Verhaltens oder einer 
Wettbewerbsregel über das Gebiet eines Landes hinausreicht. In allen übrigen Fällen 
nimmt diese Aufgaben und Befugnisse die nach Landesrecht zuständige oberste 
Landesbehörde wahr. 

(3) Das Bundeskartellamt führt ein Monitoring durch über den Grad der Transparenz, auch 
der Großhandelspreise, sowie den Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und den 
Umfang des Wettbewerbs auf Großhandels- und Endkundenebene auf den Strom- und 
Gasmärkten sowie an Elektrizitäts- und Gasbörsen. Das Bundeskartellamt wird die beim 
Monitoring gewonnenen Daten der Bundesnetzagentur unverzüglich zur Verfügung 
stellen. 

 

§ 49 Bundeskartellamt und oberste Landesbehörde 

(1) Leitet das Bundeskartellamt ein Verfahren ein oder führt es Ermittlungen durch, so 
benachrichtigt es gleichzeitig die oberste Landesbehörde, in deren Gebiet die 
betroffenen Unternehmen ihren Sitz haben. Leitet eine oberste Landesbehörde ein 
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Verfahren ein oder führt sie Ermittlungen durch, so benachrichtigt sie gleichzeitig das 
Bundeskartellamt. 

(2) Die oberste Landesbehörde hat eine Sache an das Bundeskartellamt abzugeben, wenn 
nach § 48 Absatz 2 Satz 1 oder nach § 50 Absatz 1 die Zuständigkeit des 
Bundeskartellamts begründet ist. Das Bundeskartellamt hat eine Sache an die oberste 
Landesbehörde abzugeben, wenn nach § 48 Absatz 2 Satz 2 die Zuständigkeit der 
obersten Landesbehörde begründet ist. 

3) Auf Antrag des Bundeskartellamts kann die oberste Landesbehörde eine Sache, für die 
nach § 48 Absatz 2 Satz 2 ihre Zuständigkeit begründet ist, an das Bundeskartellamt 
abgeben, wenn dies aufgrund der Umstände der Sache angezeigt ist. Mit der Abgabe 
wird das Bundeskartellamt zuständige Kartellbehörde. 

(4) Auf Antrag der obersten Landesbehörde kann das Bundeskartellamt eine Sache, für die 
nach § 48 Absatz 2 Satz 1 seine Zuständigkeit begründet ist, an die oberste 
Landesbehörde abgeben, wenn dies aufgrund der Umstände der Sache angezeigt ist. 
Mit der Abgabe wird die oberste Landesbehörde zuständige Kartellbehörde. Vor der 
Abgabe benachrichtigt das Bundeskartellamt die übrigen betroffenen obersten 
Landesbehörden. Die Abgabe erfolgt nicht, sofern ihr eine betroffene oberste 
Landesbehörde innerhalb einer vom Bundeskartellamt zu setzenden Frist widerspricht. 

 

§ 50 Vollzug des europäischen Rechts 

(1) Abweichend von § 48 Absatz 2 ist das Bundeskartellamt für die Anwendung der Artikel 
101 und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zuständige 
Wettbewerbsbehörde im Sinne des Artikels 35 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1/2003. 

(2) Zuständige Wettbewerbsbehörde für die Mitwirkung an Verfahren der Europäischen 
Kommission oder der Wettbewerbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zur Anwendung der Artikel 101 und 102 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union ist das Bundeskartellamt. Es gelten die bei der 
Anwendung dieses Gesetzes maßgeblichen Verfahrensvorschriften. 

(3) Die Bediensteten der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union und andere von dieser Wettbewerbsbehörde ermächtigte oder benannte 
Begleitpersonen sind befugt, an Durchsuchungen und Vernehmungen mitzuwirken, die 
das Bundeskartellamt im Namen und für Rechnung dieser Wettbewerbsbehörde nach 
Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 durchführt. 

(4) In anderen als in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Fällen nimmt das 
Bundeskartellamt die Aufgaben wahr, die den Behörden der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union in den Artikeln 104 und 105 des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union sowie in Verordnungen nach Artikel 103 des Vertrages über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, auch in Verbindung mit Artikel 43 Absatz 2, 
Artikel 100 Absatz 2, Artikel 105 Absatz 3 und Artikel 352 Absatz 1 des Vertrages über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, übertragen sind. Im Beratenden Ausschuss 
für die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen nach Artikel 19 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 wird die Bundesrepublik Deutschland durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder das Bundeskartellamt vertreten. 
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
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Kapitel 2 

Behördenzusammenarbeit 

 

§ 50a Ermittlungen im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden 

(1) Das Bundeskartellamt darf im Namen und für Rechnung der Wettbewerbsbehörde eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union und nach Maßgabe des 
innerstaatlichen Rechts Durchsuchungen und sonstige Maßnahmen zur 
Sachverhaltsaufklärung durchführen, um festzustellen, ob Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen im Rahmen von Verfahren zur Durchsetzung von Artikel 
101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union die ihnen 
bei Ermittlungsmaßnahmen obliegenden Pflichten verletzt oder Entscheidungen der 
ersuchenden Behörde nicht befolgt haben. Das Bundeskartellamt kann von der 
ersuchenden Behörde die Erstattung aller im Zusammenhang mit diesen 
Ermittlungsmaßnahmen entstandenen vertretbaren Kosten, einschließlich 
Übersetzungs-, Personal- und Verwaltungskosten, verlangen, sofern nicht im Rahmen 
der Gegenseitigkeit auf eine Erstattung verzichtet wurde. 

(2) Das Bundeskartellamt kann die Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union ersuchen, Ermittlungsmaßnahmen nach Absatz 1 durchzuführen. 
Alle im Zusammenhang mit diesen Ermittlungsmaßnahmen entstandenen vertretbaren 
zusätzlichen Kosten, einschließlich Übersetzungs-, Personal- und Verwaltungskosten, 
werden auf Antrag der ersuchten Behörde vom Bundeskartellamt erstattet, sofern nicht 
im Rahmen der Gegenseitigkeit auf eine Erstattung verzichtet wurde. 

(3) Die erhobenen Informationen werden in entsprechender Anwendung des § 50d 
ausgetauscht und verwendet. 

 

§ 50b Zustellung im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden 

(1) Auf Ersuchen der Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union stellt das Bundeskartellamt in deren Namen einem Unternehmen, 
einer Unternehmensvereinigung oder einer natürlichen Person im Inland folgende 
Unterlagen zu: 

 1. jede Art vorläufiger Beschwerdepunkte zu mutmaßlichen Verstößen gegen Artikel 
101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union; 

 2. Entscheidungen, die Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zur Anwendung bringen; 

 3. sonstige Verfahrensakte, die in Verfahren zur Durchsetzung der Artikel 101 oder 
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union erlassen wurden 
und nach den Vorschriften des nationalen Rechts zuzustellen sind sowie 
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 4. sonstige Unterlagen, die mit der Anwendung der Artikel 101 oder 102 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, einschließlich der 
Vollstreckung von verhängten Geldbußen oder Zwangsgeldern, in Zusammenhang 
stehen. 

(2) Das Ersuchen um Zustellung von Unterlagen nach Absatz 1 an einen Empfänger, der 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes ansässig ist, erfolgt durch Übermittlung eines 
einheitlichen Titels in deutscher Sprache, dem die zuzustellende Unterlage beizufügen 
ist. Der einheitliche Titel enthält:  

 1. den Namen und die Anschrift sowie gegebenenfalls weitere Informationen, durch 
die der Empfänger identifiziert werden kann, 

 2. eine Zusammenfassung der relevanten Fakten und Umstände, 

 3. eine Zusammenfassung des Inhalts der zuzustellenden Unterlage, 

 4. Name, Anschrift und sonstige Kontaktinformationen der ersuchten Behörde und 

 5. die Zeitspanne, innerhalb derer die Zustellung erfolgen sollte, beispielsweise 
gesetzliche Fristen oder Verjährungsfristen. 

(3) Das Bundeskartellamt kann die Zustellung verweigern, wenn das Ersuchen den 
Anforderungen nach Absatz 2 nicht entspricht oder die Durchführung der Zustellung der 
öffentlichen Ordnung offensichtlich widersprechen würde. Will das Bundeskartellamt die 
Zustellung verweigern oder werden weitere Informationen benötigt, informiert es die 
ersuchende Behörde hierüber. Anderenfalls stellt es die entsprechenden Unterlagen 
unverzüglich zu. 

(4) Die Zustellung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes. 
§ 5 Absatz 4 des Verwaltungszustellungsgesetzes sowie § 178 Absatz 1 Nummer 2 der 
Zivilprozessordnung sind auf die Zustellung an Unternehmen und Vereinigungen von 
Unternehmen entsprechend anzuwenden. 

(5) Das Bundeskartellamt ist befugt, die Zustellung seiner Entscheidungen und sonstiger 
Unterlagen im Sinne des Absatzes 1 durch die Wettbewerbsbehörde eines anderen 
Mitgliedstaates in seinem Namen zu bewirken. Das Ersuchen um Zustellung ist in Form 
eines einheitlichen Titels entsprechend Absatz 2 nebst einer Übersetzung dieses 
einheitlichen Titels in die Amtssprache oder eine der Amtssprachen des ersuchten 
Mitgliedstaates unter Beifügung der zuzustellenden Unterlage an die dort zuständige 
Wettbewerbsbehörde zu richten. Eine Übersetzung der zuzustellenden Unterlage in die 
Amtssprache oder in eine der Amtssprachen des Mitgliedstaates der ersuchten Behörde 
ist nur dann erforderlich, wenn das nationale Recht des ersuchten Mitgliedstaates dies 
vorschreibt. Zum Nachweis der Zustellung genügt das Zeugnis der ersuchten Behörde. 

(6) Auf Verlangen der ersuchten Behörde erstattet das Bundeskartellamt die der ersuchten 
Behörde infolge der Zustellung entstandenen Kosten, insbesondere für benötigte 
Übersetzungen oder Personal- und Verwaltungsaufwand, soweit diese Kosten 
vertretbar sind. Das Bundeskartellamt kann ein entsprechendes Verlangen an eine 
ersuchende Behörde stellen, wenn dem Bundeskartellamt bei der Zustellung für die 
ersuchende Behörde solche Kosten entstanden sind. 

(7) Über Streitigkeiten in Bezug auf die Rechtmäßigkeit einer durch das Bundeskartellamt 
erstellten und im Hoheitsgebiet einer anderen Wettbewerbsbehörde zuzustellenden 
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Unterlage sowie über Streitigkeiten in Bezug auf die Wirksamkeit einer Zustellung, die 
das Bundeskartellamt im Namen der Wettbewerbsbehörde eines anderen 
Mitgliedstaates übernimmt, entscheidet das nach diesem Gesetz zuständige Gericht. Es 
gilt deutsches Recht. 

 

§ 50c Vollstreckung im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden 

(1) Auf Ersuchen der Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union vollstreckt das Bundeskartellamt Entscheidungen, durch die in 
Verfahren zur Anwendung von Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union Geldbußen oder Zwangsgelder festgesetzt 
werden, sofern die zu vollstreckende Entscheidung bestandskräftig ist und die 
ersuchende Behörde aufgrund hinreichender Bemühungen, die Entscheidung in ihrem 
Hoheitsgebiet zu vollstrecken, mit Sicherheit feststellen konnte, dass das Unternehmen 
oder die Unternehmensvereinigung dort über keine zur Einziehung der Geldbuße bzw. 
des Zwangsgeldes ausreichenden Vermögenswerte verfügt. 

(2) Auf Ersuchen der Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union kann das Bundeskartellamt auch in anderen, von Absatz 1 nicht 
erfassten Fällen bestandskräftige Entscheidungen, durch die in Verfahren zur 
Anwendung von Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union Geldbußen oder Zwangsgelder festgesetzt werden, vollstrecken. 
Dies gilt insbesondere, wenn das Unternehmen oder die Vereinigung von Unternehmen, 
gegen die die Entscheidung vollstreckbar ist, über keine Niederlassung im Mitgliedstaat 
der ersuchenden Wettbewerbsbehörde verfügt. 

(3) Für das Ersuchen nach Absatz 1 oder Absatz 2 gilt § 50b Absatz 2 mit der Maßgabe, 
dass die Unterlage, aus der die Vollstreckung begehrt wird, an die Stelle der 
zuzustellenden Unterlage tritt. Der einheitliche Titel umfasst neben den in § 50b Absatz 
2 Satz 2 genannten Inhalten:  

 1. Informationen über die Entscheidung, die die Vollstreckung im Mitgliedstaat der 
ersuchenden Behörde erlaubt, sofern diese nicht bereits im Rahmen des § 50b 
Absatz 2 Nummer 3 vorgelegt wurden, 

 2. den Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung bestandskräftig wurde, 

 3. die Höhe der Geldbuße oder des Zwangsgeldes, sowie 

 4. im Fall des Absatzes 1 Nachweise, dass die ersuchende Behörde ausreichende 
Anstrengungen unternommen hat, die Forderung in ihrem Hoheitsgebiet zu 
vollstrecken. 

Die Vollstreckung erfolgt auf Grundlage des einheitlichen Titels, der zur Vollstreckung im 
ersuchten Mitgliedstaat ermächtigt, ohne dass es eines Anerkennungsaktes bedarf. 
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(4) Das Bundeskartellamt kann die Vollstreckung im Fall des Absatzes 1 nur verweigern, 
wenn das Ersuchen den Anforderungen nach Absatz 3 nicht entspricht oder die 
Durchführung der Vollstreckung der öffentlichen Ordnung offensichtlich widersprechen 
würde. Will das Bundeskartellamt die Vollstreckung verweigern oder benötigt es weitere 
Informationen, informiert es die ersuchende Behörde hierüber. Anderenfalls leitet es 
unverzüglich die Vollstreckung ein. 

(5) Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen trifft, richtet sich die 
Vollstreckung von Bußgeldern nach §§ 89 ff. des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
und die Vollstreckung von Zwangsgeldern nach den Vorschriften des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Geldbußen oder Zwangsgelder, die in einer 
anderen Währung verhängt wurden, werden vom Bundeskartellamt nach dem im 
Zeitpunkt der ausländischen Entscheidung maßgeblichen Kurswert in Euro 
umgerechnet. Der Erlös aus der Vollstreckung fließt der Bundeskasse zu. 

(6) Das Bundeskartellamt macht die im Zusammenhang mit der Vollstreckung nach dieser 
Vorschrift entstandenen Kosten gemeinsam mit dem Buß- oder Zwangsgeld bei dem 
Unternehmen beziehungsweise der Unternehmensvereinigung geltend, gegen das oder 
gegen die die Entscheidung vollstreckbar ist. Reicht der Vollstreckungserlös nicht aus, 
um die im Zusammenhang mit der Vollstreckung entstandenen Kosten zu decken, so 
kann das Bundeskartellamt von der ersuchenden Behörde verlangen, die nach Abzug 
des Vollstreckungserlöses verbleibenden Kosten zu tragen. 

(7) Das Bundeskartellamt ist befugt, die Wettbewerbsbehörde eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union um die Vollstreckung von Entscheidungen, 
durch die in Verfahren zur Anwendung von Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union Geldbußen oder Zwangsgelder festgesetzt 
werden, zu ersuchen. § 50b Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Für den Inhalt des 
einheitlichen Titels gilt darüber hinaus Absatz 3 Satz 2. Gelingt es der ersuchten 
Behörde nicht, die ihr im Zusammenhang mit der Vollstreckung entstandenen Kosten, 
einschließlich Übersetzungs-, Personal- und Verwaltungskosten, aus den 
beigetriebenen Buß- oder Zwangsgeldern zu decken, so werden diese Kosten auf 
Antrag der ersuchten Behörde vom Bundeskartellamt erstattet. 

(8) Über Streitigkeiten in Bezug auf die Rechtmäßigkeit einer durch das Bundeskartellamt 
erlassenen und im Hoheitsgebiet einer anderen Wettbewerbsbehörde zu 
vollstreckenden Entscheidung sowie über die Rechtmäßigkeit des einheitlichen Titels, 
der zur Vollstreckung einer Entscheidung in einem anderen Mitgliedstaat berechtigt, 
entscheidet das nach diesem Gesetz zuständige Gericht. Es gilt deutsches Recht. 
Gleiches gilt für Streitigkeiten in Bezug auf die Durchführung einer Vollstreckung, die 
das Bundeskartellamt für die Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates 
vornimmt. 

 

§ 50d Informationsaustausch im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden 

(1) Das Bundeskartellamt ist nach Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
befugt, der Europäischen Kommission und den Wettbewerbsbehörden der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum Zweck der Anwendung der Artikel 101 
und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union und 
vorbehaltlich Absatz 2  
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 1. tatsächliche und rechtliche Umstände, einschließlich vertraulicher Angaben, 
insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, mitzuteilen und entsprechende 
Dokumente und Daten zu übermitteln sowie 

 2. diese Wettbewerbsbehörden um die Übermittlung von Informationen nach Nummer 
1 zu ersuchen, diese zu empfangen und als Beweismittel zu verwenden. 

(2) Kronzeugenerklärungen dürfen der Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union nur übermittelt werden, wenn  

 1. der Steller eines Antrags auf Kronzeugenbehandlung der Übermittlung seiner 
Kronzeugenerklärung an die andere Wettbewerbsbehörde zustimmt oder 

 2. bei der anderen Wettbewerbsbehörde von demselben Antragsteller ein Antrag auf 
Kronzeugenbehandlung eingegangen ist und dieser sich auf ein und dieselbe 
Zuwiderhandlung bezieht, sofern es dem Antragsteller zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Kronzeugenerklärung weitergeleitet wird, nicht freisteht, die der anderen 
Wettbewerbsbehörde vorgelegten Informationen zurückzuziehen. 

(3) Das Bundeskartellamt darf die empfangenen Informationen nur zum Zweck der 
Anwendung von Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union sowie in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand als 
Beweismittel verwenden, für den sie von der übermittelnden Behörde erhoben wurden. 
Werden Vorschriften dieses Gesetzes jedoch nach Maßgabe des Artikels 12 Absatz 2 
Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 angewandt, so können nach Absatz 1 
ausgetauschte Informationen auch für die Anwendung dieses Gesetzes verwendet 
werden. 

(4) Informationen, die das Bundeskartellamt nach Absatz 1 erhalten hat, können zum 
Zweck der Verhängung von Sanktionen gegen natürliche Personen nur als Beweismittel 
verwendet werden, wenn das Recht der übermittelnden Behörde ähnlich geartete 
Sanktionen in Bezug auf Verstöße gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union vorsieht. Falls die Voraussetzungen des Satzes 1 
nicht erfüllt sind, ist eine Verwendung als Beweismittel auch dann möglich, wenn die 
Informationen in einer Weise erhoben worden sind, die hinsichtlich der Wahrung der 
Verteidigungsrechte natürlicher Personen das gleiche Schutzniveau wie nach dem für 
das Bundeskartellamt geltenden Recht gewährleistet. Das Beweisverwertungsverbot 
nach Satz 1 steht einer Verwendung der Beweise gegen juristische Personen oder 
Personenvereinigungen nicht entgegen. Die Beachtung verfassungsrechtlich 
begründeter Verwertungsverbote bleibt unberührt. 

 
 

§ 50e Sonstige Zusammenarbeit mit ausländischen Wettbewerbsbehörden 

(1) Das Bundeskartellamt hat die in § 50d Absatz 1 genannten Befugnisse auch in anderen 
Fällen, in denen es zum Zweck der Anwendung kartellrechtlicher Vorschriften mit der 
Europäischen Kommission oder den Wettbewerbsbehörden anderer Staaten 
zusammenarbeitet. 

(2) Das Bundeskartellamt darf Informationen nach § 50d Absatz 1 nur unter dem Vorbehalt 
übermitteln, dass die empfangende Wettbewerbsbehörde  
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1. die Informationen nur zum Zweck der Anwendung kartellrechtlicher Vorschriften sowie 
in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand als Beweismittel verwendet, für den sie 
das Bundeskartellamt erhoben hat, und 

2. den Schutz vertraulicher Informationen wahrt und diese nur an Dritte übermittelt, wenn 
das Bundeskartellamt der Übermittlung zustimmt; das gilt auch für die Offenlegung von 
vertraulichen Informationen in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren. 

Vertrauliche Angaben, einschließlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, aus Verfahren 
der Zusammenschlusskontrolle dürfen durch das Bundeskartellamt nur mit Zustimmung des 
Unternehmens übermittelt werden, das diese Angaben vorgelegt hat. 

(3) Die Regelungen über die Rechtshilfe in Strafsachen sowie Amts- und 
Rechtshilfeabkommen bleiben unberührt. 

 

§ 50f Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

(1) Die Kartellbehörden, Regulierungsbehörden, die oder der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit und die Landesbeauftragten für Datenschutz 
sowie die zuständigen Behörden im Sinne des § 2 des EU-
Verbraucherschutzdurchführungsgesetzes können unabhängig von der jeweils 
gewählten Verfahrensart untereinander Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse austauschen, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich ist, sowie diese in ihren 
Verfahren verwerten. Beweisverwertungsverbote bleiben unberührt. 

(2) Die Kartellbehörden arbeiten im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Deutschen Bundesbank, den 
zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 90 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
den Landesmedienanstalten sowie der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im 
Medienbereich zusammen. Die Kartellbehörden tauschen mit den 
Landesmedienanstalten und der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im 
Medienbereich gegenseitig Erkenntnisse aus, soweit dies für die Erfüllung ihrer 
jeweiligen Aufgaben erforderlich ist; mit den übrigen in Satz 1 genannten Behörden 
können sie entsprechend auf Anfrage Erkenntnisse austauschen. Dies gilt nicht  

 1. für vertrauliche Informationen, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, 
sowie 

 2. für Informationen, die nach § 50d dieses Gesetzes oder nach Artikel 12 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 erlangt worden sind. 

Die Sätze 2 und 3 Nummer 1 lassen die Regelungen des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes sowie des Gesetzes über den Wertpapierhandel über die 
Zusammenarbeit mit anderen Behörden unberührt. 

(3) Das Bundeskartellamt kann Angaben der an einem Zusammenschluss beteiligten 
Unternehmen, die ihm nach § 39 Absatz 3 gemacht worden sind, an andere Behörden 
übermitteln, soweit dies zur Verfolgung der in § 4 Absatz 1 Nummer 1 bzw. Nummern 4, 
4a und § 5 Absatz 2, 3 des Außenwirtschaftsgesetzes genannten Zwecke erforderlich 
ist. Bei Zusammenschlüssen mit gemeinschaftsweiter Bedeutung im Sinne des Artikels 
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1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die 
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen in ihrer jeweils geltenden Fassung 
steht dem Bundeskartellamt die Befugnis nach Satz 1 nur hinsichtlich solcher Angaben 
zu, welche von der Europäischen Kommission nach Artikel 4 Absatz 3 dieser 
Verordnung veröffentlicht worden sind. 

 

 

Kapitel 3 

Bundeskartellamt 

 

 

§ 51 Sitz, Organisation 

(1) Das Bundeskartellamt ist eine selbstständige Bundesoberbehörde mit dem Sitz in Bonn. 
Es gehört zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. 

(2) Die Entscheidungen des Bundeskartellamts werden von den Beschlussabteilungen 
getroffen, die nach Bestimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
gebildet werden. Im Übrigen regelt der Präsident die Verteilung und den Gang der 
Geschäfte des Bundeskartellamts durch eine Geschäftsordnung; sie bedarf der 
Bestätigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

(3) Die Beschlussabteilungen entscheiden in der Besetzung mit einem oder einer 
Vorsitzenden und zwei Beisitzenden. 

(4) Vorsitzende und Beisitzende der Beschlussabteilungen müssen Beamte auf Lebenszeit 
sein und die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst haben. 

(5) Die Mitglieder des Bundeskartellamts dürfen weder ein Unternehmen innehaben oder 
leiten noch dürfen sie Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates eines 
Unternehmens, eines Kartells oder einer Wirtschafts- oder Berufsvereinigung sein. 

 

 

§ 52 Veröffentlichung allgemeiner Weisungen 

Soweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie dem Bundeskartellamt allgemeine 
Weisungen für den Erlass oder die Unterlassung von Verfügungen nach diesem Gesetz 
erteilt, sind diese Weisungen im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. 
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Teil 3 

Verfahren 

Kapitel 1 

Verwaltungssachen 

Abschnitt 1 

Verfahren vor den Kartellbehörden 

 

 

§ 54 Einleitung des Verfahrens, Beteiligte, Beteiligtenfähigkeit 

(1) Die Kartellbehörde leitet ein Verfahren von Amts wegen oder auf Antrag ein. Die 
Kartellbehörde kann auf entsprechendes Ersuchen zum Schutz eines 
Beschwerdeführers ein Verfahren von Amts wegen einleiten. Soweit sich nicht aus den 
besonderen Bestimmungen dieses Gesetzes Abweichungen ergeben, sind für das 
Verfahren die allgemeinen Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze 
anzuwenden. 

(2) An dem Verfahren vor der Kartellbehörde ist oder sind beteiligt:  

 1. wer die Einleitung eines Verfahrens beantragt hat; 

 2. Kartelle, Unternehmen, Wirtschafts- oder Berufsvereinigungen, gegen die sich das 
Verfahren richtet; 

 3. Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die Entscheidung 
erheblich berührt werden und die die Kartellbehörde auf ihren Antrag zu dem 
Verfahren beigeladen hat; Interessen der Verbraucherzentralen und anderer 
Verbraucherverbände, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, werden auch 
dann erheblich berührt, wenn sich die Entscheidung auf eine Vielzahl von 
Verbrauchern auswirkt und dadurch die Interessen der Verbraucher insgesamt 
erheblich berührt werden; 

 4. in den Fällen des § 37 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 auch der Veräußerer. 

(3) An Verfahren vor obersten Landesbehörden ist auch das Bundeskartellamt beteiligt. 

(4) Fähig, am Verfahren vor der Kartellbehörde beteiligt zu sein, sind außer natürlichen und 
juristischen Personen auch nichtrechtsfähige Personenvereinigungen. 

 

§ 55 Vorabentscheidung über Zuständigkeit 

(1) Macht ein Beteiligter die örtliche oder sachliche Unzuständigkeit der Kartellbehörde 
geltend, so kann die Kartellbehörde über die Zuständigkeit vorab entscheiden. Die 
Verfügung kann selbstständig mit der Beschwerde angefochten werden; die 
Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. 
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(2) Hat ein Beteiligter die örtliche oder sachliche Unzuständigkeit der Kartellbehörde nicht 
geltend gemacht, so kann eine Beschwerde nicht darauf gestützt werden, dass die 
Kartellbehörde ihre Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat. 

 

 

§ 56 Anhörung, Akteneinsicht, mündliche Verhandlung 

(1) Die Kartellbehörde hat den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Über 
die Form der Anhörung entscheidet die Kartellbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Die Kartellbehörde kann die Anhörung auch mündlich durchführen, wenn die 
besonderen Umstände des Falles dies erfordern. 

(2) Vertretern der von dem Verfahren berührten Wirtschaftskreise kann die Kartellbehörde 
in geeigneten Fällen Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 

(3) Die Beteiligten können bei der Kartellbehörde die das Verfahren betreffenden Akten 
einsehen, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer 
rechtlichen Interessen erforderlich ist. Die Einsicht erfolgt durch Übersendung von 
Kopien aus der Verfahrensakte, durch Ausdruck der betreffenden Teile der 
Verfahrensakte oder durch Übersendung entsprechender elektronischer Dokumente an 
den Beteiligten auf seine Kosten. 

(4) Die Behörde hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen 
Gründen, insbesondere zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung der 
Aufgaben der Behörde sowie zur Wahrung des Geheimschutzes oder von Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnissen oder sonstigen schutzwürdigen Interessen des 
Betroffenen, geboten ist. In Entwürfe zu Entscheidungen, die Arbeiten zu ihrer 
Vorbereitung und die Dokumente, die Abstimmungen betreffen, wird Akteneinsicht nicht 
gewährt. 

(5) Die Kartellbehörde kann Dritten Auskünfte aus den ein Verfahren betreffenden Akten 
erteilen oder Einsicht in diese gewähren, soweit diese hierfür ein berechtigtes Interesse 
darlegen. Absatz 4 gilt entsprechend. Soweit die Akteneinsicht oder die Auskunft der 
Erhebung eines Schadensersatzanspruchs wegen eines Verstoßes nach § 33 Absatz 1 
oder der Vorbereitung dieser Erhebung dienen soll, ist sie auf Einsicht in 
Entscheidungen nach den §§ 32 bis 32d sowie 60 begrenzt. 

(6) Die Kartellbehörde kann von den Beteiligten sowie von Dritten verlangen, mit der 
Übersendung von Anmeldungen, Stellungnahmen, Unterlagen oder sonstigen 
Auskünften oder im Anschluss an die Übersendung auf die in Absatz 4 genannten 
Geheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterlagen entsprechend kenntlich zu 
machen. Erfolgt dies trotz entsprechenden Verlangens nicht, darf die Kartellbehörde 
von der Zustimmung zur Offenlegung im Rahmen der Gewährung von Akteneinsicht 
ausgehen. 

(7) Auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen kann die Kartellbehörde eine 
öffentliche mündliche Verhandlung durchführen. Für die Verhandlung oder für einen Teil 
davon ist die Öffentlichkeit auszuschließen, wenn sie eine Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung, insbesondere des Wohls des Bundes oder eines Landes, oder die 
Gefährdung eines wichtigen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses besorgen lässt. In 
den Fällen des § 42 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine  
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öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen; mit Einverständnis der Beteiligten 
kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. In der öffentlichen mündlichen 
Verhandlung hat die Monopolkommission in den Fällen des § 42 das Recht, gehört zu 
werden und die Stellungnahme, die sie nach § 42 Absatz 5 erstellt hat, zu erläutern. 

(8) Die §§ 45 und 46 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind anzuwenden. 

 

§ 57 Ermittlungen, Beweiserhebung 

(1) Die Kartellbehörde kann alle Ermittlungen führen und alle Beweise erheben, die 
erforderlich sind. 

(2) Für den Beweis durch Augenschein, Zeugen und Sachverständige sind § 372 Absatz 1, 
die §§ 376, 377, 378, 380 bis 387, 390, 395 bis 397, 398 Absatz 1 und die §§ 401, 402, 
404, 404a, 406 bis 409, 411 bis 414 der Zivilprozessordnung sinngemäß anzuwenden; 
Haft darf nicht verhängt werden. Für die Entscheidung über die Beschwerde ist das 
Oberlandesgericht zuständig. 

(3) Über die Zeugenaussage soll eine Niederschrift aufgenommen werden, die von dem 
ermittelnden Mitglied der Kartellbehörde und, wenn ein Urkundsbeamter zugezogen ist, 
auch von diesem zu unterschreiben ist. Die Niederschrift soll Ort und Tag der 
Verhandlung sowie die Namen der Mitwirkenden und Beteiligten ersehen lassen. 

(4) Die Niederschrift ist dem Zeugen zur Genehmigung vorzulesen oder zur eigenen 
Durchsicht vorzulegen. Die erteilte Genehmigung ist zu vermerken und von dem 
Zeugen zu unterschreiben. Unterbleibt die Unterschrift, so ist der Grund hierfür 
anzugeben. 

(5) Bei der Vernehmung von Sachverständigen sind die Bestimmungen der Absätze 3 und 
4 entsprechend anzuwenden. 

(6) Die Kartellbehörde kann das Amtsgericht um die Beeidigung von Zeugen ersuchen, 
wenn sie die Beeidigung zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für 
notwendig erachtet. Über die Beeidigung entscheidet das Gericht. 

 

§ 58 Beschlagnahme 

(1) Die Bediensteten der Kartellbehörde können Gegenstände, die als Beweismittel für die 
Ermittlung von Bedeutung sein können, beschlagnahmen. Die Beschlagnahme ist dem 
davon Betroffenen unverzüglich bekannt zu machen. 

(2) Die Kartellbehörde soll binnen drei Tagen die gerichtliche Bestätigung bei dem 
Amtsgericht, in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat, beantragen, wenn bei der 
Beschlagnahme weder der davon Betroffene noch ein erwachsener Angehöriger 
anwesend war oder wenn der Betroffene und im Fall seiner Abwesenheit ein 
erwachsener Angehöriger des Betroffenen gegen die Beschlagnahme ausdrücklich 
Widerspruch erhoben hat. 

(3) Der Betroffene kann gegen die Beschlagnahme jederzeit die richterliche Entscheidung 
nachsuchen. Hierüber ist er zu belehren. Über den Antrag entscheidet das nach Absatz 
2 zuständige Gericht. 
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(4) Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. Die §§ 306 bis 310 
und 311a der Strafprozessordnung gelten entsprechend. 

 

§ 59 Auskunftsverlangen 

(1) Soweit es zur Erfüllung der in diesem Gesetz der Kartellbehörde übertragenen 
Aufgaben erforderlich ist, kann die Kartellbehörde bis zum Eintritt der Bestandskraft 
ihrer Entscheidung von Unternehmen und Unternehmensvereinigungen die Erteilung 
von Auskünften sowie die Herausgabe von Unterlagen verlangen. Die Unternehmen 
und Unternehmensvereinigungen sind verpflichtet, diese innerhalb einer angemessenen 
Frist zu erteilen oder herauszugeben. Die Verpflichtung erstreckt sich auf alle 
Informationen und Unterlagen, die dem Unternehmen oder der 
Unternehmensvereinigung zugänglich sind. Dies umfasst auch allgemeine 
Marktstudien, die der Einschätzung oder Analyse der Wettbewerbsbedingungen oder 
der Marktlage dienen und sich im Besitz des Unternehmens oder der 
Unternehmensvereinigung befinden. Die Kartellbehörde kann vorgeben, in welcher 
Form die Auskünfte zu erteilen sind; insbesondere kann sie vorgeben, dass eine 
Internetplattform zur Eingabe der Informationen verwendet werden muss. Vertreter des 
Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung können von der Kartellbehörde zu 
einer Befragung bestellt werden. Gegenüber juristischen Personen sowie 
Personenvereinigungen, die keine Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen 
sind, gelten die Sätze 1 bis 6 entsprechend. 

(2) Die Inhaber der Unternehmen und ihre Vertretung sowie bei juristischen Personen und 
Personenvereinigungen auch die zur Vertretung berufenen Personen sind verpflichtet, 
die verlangten Auskünfte im Namen des Unternehmens, der Unternehmensvereinigung 
oder der juristischen Person oder Personenvereinigung zu erteilen und die verlangten 
Unterlagen herauszugeben. Gegenüber der Kartellbehörde ist eine für die Erteilung der 
Auskünfte verantwortliche Leitungsperson zu benennen. 

(3) Das Auskunftsverlangen muss verhältnismäßig sein. Es darf den Adressaten nicht zum 
Geständnis einer Straftat, einer Ordnungswidrigkeit oder einer Zuwiderhandlung gegen 
eine Vorschrift dieses Gesetzes oder gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zwingen. Soweit natürliche Personen aufgrund 
von Auskunftsverlangen nach den Absätzen 1 und 2 zur Mitwirkung in Form der 
Erteilung von Auskünften oder der Herausgabe von Unterlagen verpflichtet sind, 
müssen sie, falls die Informationserlangung auf andere Weise wesentlich erschwert 
oder nicht zu erwarten ist, auch Tatsachen offenbaren, die geeignet sind, eine 
Verfolgung wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit herbeizuführen. Jedoch 
darf eine Auskunft, die die natürliche Person infolge ihrer Verpflichtung nach Absatz 1 
und 2 erteilt, in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach diesem Gesetz oder 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten nur mit Zustimmung der betreffenden 
natürlichen Person gegen diese oder einen in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen verwendet werden. 

(4) Absatz 1 Satz 1 bis 6 und Absatz 3 Satz 1 gelten entsprechend für Auskunftsverlangen, 
die an natürliche Personen gerichtet werden. Insoweit ist § 55 der Strafprozessordnung 
entsprechend anzuwenden, es sei denn, dass die Auskunft nur die Gefahr der 
Verfolgung im kartellbehördlichen Bußgeldverfahren begründet und die Kartellbehörde  
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der natürlichen Person im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens eine 
Nichtverfolgungszusage erteilt hat. 

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder die oberste Landesbehörde 
fordert die Auskunft durch schriftliche Einzelverfügung, das Bundeskartellamt fordert sie 
durch Beschluss an. Darin sind die Rechtsgrundlage, der Gegenstand und der Zweck 
des Auskunftsverlangens anzugeben und eine angemessene Frist zur Erteilung der 
Auskunft ist zu bestimmen. 

 

§ 59a Prüfung von geschäftlichen Unterlagen 

(1) Soweit es zur Erfüllung der in diesem Gesetz der Kartellbehörde übertragenen 
Aufgaben erforderlich ist, kann die Kartellbehörde bis zum Eintritt der Bestandskraft 
ihrer Entscheidung bei Unternehmen und Unternehmensvereinigungen innerhalb der 
üblichen Geschäftszeiten die geschäftlichen Unterlagen einsehen und prüfen. 

(2) Die Inhaber der Unternehmen und ihre Vertretung sowie bei juristischen Personen und 
Personenvereinigungen auch die zur Vertretung berufenen Personen sind verpflichtet, 
die geschäftlichen Unterlagen zur Einsichtnahme und Prüfung vorzulegen und die 
Prüfung dieser geschäftlichen Unterlagen sowie das Betreten von Geschäftsräumen 
und -grundstücken zu dulden. 

(3) Personen, die von der Kartellbehörde mit der Vornahme von Prüfungen beauftragt 
werden, dürfen die Räume der Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen 
betreten. 

(4) Das Grundrecht des Artikels 13 des Grundgesetzes wird durch die Absätze 2 und 3 
eingeschränkt. 

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder die oberste Landesbehörde 
ordnet die Prüfung durch schriftliche Einzelverfügung, das Bundeskartellamt ordnet sie 
durch Beschluss mit Zustimmung des Präsidenten an. In der Anordnung sind Zeitpunkt, 
Rechtsgrundlage, Gegenstand und Zweck der Prüfung anzugeben. 

 

§ 59b Durchsuchungen 

(1) Zur Erfüllung der ihr in diesem Gesetz übertragenen Aufgaben kann die Kartellbehörde 
Geschäftsräume, Wohnungen, Grundstücke und Sachen durchsuchen, wenn zu 
vermuten ist, dass sich dort Unterlagen befinden, die die Kartellbehörde nach den §§ 59 
und 59a einsehen, prüfen oder herausverlangen darf. Das Grundrecht des Artikels 13 
des Grundgesetzes wird insofern eingeschränkt. § 104 Absatz 1 und 3 der 
Strafprozessordnung gilt entsprechend. 

(2) Durchsuchungen können nur auf Anordnung des Amtsrichters des Gerichts, in dessen 
Bezirk die Kartellbehörde ihren Sitz hat, vorgenommen werden. Auf die Anfechtung 
dieser Anordnung sind die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung 
entsprechend anzuwenden. Bei Gefahr im Verzuge können die von der Kartellbehörde 
mit der Durchsuchung beauftragten Personen während der Geschäftszeit die 
erforderlichen Durchsuchungen ohne richterliche Anordnung vornehmen. 
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(3) Die Bediensteten der Kartellbehörde sowie von dieser ermächtigte oder benannte 
Personen sind insbesondere befugt,  

 1. sämtliche Bücher und Geschäftsunterlagen, unabhängig davon, in welcher Form 
sie vorhanden oder gespeichert sind, zu prüfen und Zugang zu allen Informationen 
zu erlangen, die für den von der Durchsuchung Betroffenen zugänglich sind, 

 2. betriebliche Räumlichkeiten, Bücher und Unterlagen jeder Art für die Dauer und in 
dem Ausmaß zu versiegeln, wie es für den Zweck der Durchsuchung erforderlich 
ist, und 

 3. bei der Durchsuchung von Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen von 
allen Vertretern oder Mitarbeitern des Unternehmens oder der 
Unternehmensvereinigung Informationen, die den Zugang zu Beweismitteln 
ermöglichen könnten, sowie Erläuterungen zu Fakten oder Unterlagen, die mit dem 
Gegenstand und dem Zweck der Durchsuchung in Verbindung stehen könnten, zu 
verlangen und ihre Antworten zu Protokoll zu nehmen; das Verlangen muss unter 
ausdrücklichem Hinweis auf die Pflicht zur Mitwirkung erfolgen und ist in das 
Protokoll aufzunehmen. 

Soweit natürliche Personen nach Satz 1 Nummer 3 zur Mitwirkung in Form der Erteilung von 
Informationen verpflichtet sind, müssen sie, falls die Informationserlangung auf andere 
Weise wesentlich erschwert oder nicht zu erwarten ist, auch Tatsachen offenbaren, die 
geeignet sind, eine Verfolgung wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit 
herbeizuführen. Jedoch darf eine Auskunft, die die natürliche Person infolge ihrer 
Verpflichtung nach Satz 1 Nummer 3 erteilt, in einem Strafverfahren oder in einem 
Verfahren nach diesem Gesetz oder dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten nur mit 
Zustimmung der betreffenden natürlichen Person gegen diese oder einen in § 52 Absatz 1 
der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen verwendet werden. 

(4) An Ort und Stelle ist eine Niederschrift über die Durchsuchung und ihr wesentliches 
Ergebnis aufzunehmen, aus der sich, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, 
auch die Tatsachen ergeben, die zur Annahme einer Gefahr im Verzuge geführt haben. 

(5) § 108 Absatz 1 und § 110 der Strafprozessordnung gelten entsprechend. Die 
Betroffenen haben die Durchsuchung zu dulden. Die Duldung kann im Fall der 
Durchsuchung von Geschäftsräumen sowie geschäftlich genutzten Grundstücken und 
Sachen gegenüber Unternehmen und Unternehmensvereinigungen mit einem 
Zwangsgeld entsprechend § 86a durchgesetzt werden. 

 

 

§ 60 Einstweilige Anordnungen 

Die Kartellbehörde kann bis zur endgültigen Entscheidung über  

1. eine Verfügung nach § 31b Absatz 3, § 40 Absatz 2, § 41 Absatz 3 oder einen Widerruf 
oder eine Änderung einer Freigabe nach § 40 Absatz 3a, 

2. eine Erlaubnis nach § 42 Absatz 1, ihren Widerruf oder ihre Änderung nach § 42 Absatz 
2 Satz 2 in Verbindung mit § 40 Absatz 3a, 
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3. eine Verfügung nach § 26 Absatz 4, § 30 Absatz 3 oder § 34 Absatz 1 

einstweilige Anordnungen zur Regelung eines einstweiligen Zustandes treffen. 

 

§ 61 Verfahrensabschluss, Begründung der Verfügung, Zustellung 

(1) Verfügungen der Kartellbehörde sind zu begründen und mit einer Belehrung über das 
zulässige Rechtsmittel den Beteiligten nach den Vorschriften des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zuzustellen. § 5 Absatz 4 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes und § 178 Absatz 1 Nummer 2 der 
Zivilprozessordnung sind auf Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen sowie 
auf Auftraggeber im Sinne des § 98 entsprechend anzuwenden. Verfügungen, die 
gegenüber einem Unternehmen mit Sitz außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes ergehen, stellt die Kartellbehörde der im Inland ansässigen Person zu, die  
 
 
das Unternehmen dem Bundeskartellamt als zustellungsbevollmächtigt benannt hat. 
Hat das Unternehmen keine zustellungsbevollmächtigte Person benannt und ist bei 
Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen mit Sitz innerhalb der 
Europäischen Union keine Zustellung nach § 50b möglich oder verspricht diese keinen 
Erfolg, so stellt die Kartellbehörde die Verfügungen durch Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger zu. 

(2) Soweit ein Verfahren nicht mit einer Verfügung abgeschlossen wird, die den Beteiligten 
nach Absatz 1 zugestellt wird, ist seine Beendigung den Beteiligten schriftlich oder 
elektronisch mitzuteilen. 

(3) Verfügungen der Kartellbehörde nach § 30 Absatz 3, § 31b Absatz 3, den §§ 32 bis 32b 
und 32d sind im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Entscheidungen nach § 32c 
Absatz 1 können von der Kartellbehörde veröffentlicht werden. 

 

§ 62 Gebührenpflichtige Handlungen 

(1) Im Verfahren vor der Kartellbehörde werden Kosten (Gebühren und Auslagen) zur 
Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben. Als individuell zurechenbare 
öffentliche Leistungen sind gebührenpflichtig (gebührenpflichtige Handlungen):  

 1. Anmeldungen nach § 31a Absatz 1 und § 39 Absatz 1; bei von der Europäischen 
Kommission an das Bundeskartellamt verwiesenen Zusammenschlüssen steht der 
Verweisungsantrag an die Europäische Kommission oder die Anmeldung bei der 
Europäischen Kommission der Anmeldung nach § 39 Absatz 1 gleich; 

 2. Amtshandlungen aufgrund der §§ 19a, 26, 30 Absatz 3, des § 31b Absatz 1 und 3, 
der §§ 32 bis 32d, 34 – jeweils auch in Verbindung mit den §§ 50 bis 50f – und der 
§§ 36, 39, 40, 41, 42 und 60; 

 3. Einstellungen des Entflechtungsverfahrens nach § 41 Absatz 3; 

 4. Erteilung von beglaubigten Abschriften aus den Akten der Kartellbehörde; 
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 5. Gewährung von Einsicht in kartellbehördliche Akten oder die Erteilung von 
Auskünften daraus nach § 56 Absatz 5 oder nach § 406e oder 475 der 
Strafprozessordnung. 

Daneben werden als Auslagen die Kosten der Veröffentlichungen, der öffentlichen 
Bekanntmachungen und von weiteren Ausfertigungen, Kopien und Auszügen sowie die in 
entsprechender Anwendung des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes zu 
zahlenden Beträge erhoben. Auf die Gebühr für die Freigabe oder Untersagung eines 
Zusammenschlusses nach § 36 Absatz 1 sind die Gebühren für die Anmeldung eines 
Zusammenschlusses nach § 39 Absatz 1 anzurechnen. 

(2) Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach dem personellen und sachlichen Aufwand 
der Kartellbehörde unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung, die der 
Gegenstand der gebührenpflichtigen Handlung hat. Die Gebührensätze dürfen jedoch 
nicht übersteigen:  

 1. 50 000 Euro in den Fällen der §§ 36, 39, 40, 41 Absatz 3 und 4 und des § 42; 

 2. 25 000 Euro in den Fällen der §§ 19a, 31b Absatz 3, der §§ 32 und 32b Absatz 1 
sowie des § 32c Absatz 1 und der §§ 32d, 34 und 41 Absatz 2 Satz 1 und 2; 

 3. 5 000 Euro in den Fällen der Gewährung von Einsicht in kartellbehördliche Akten 
oder der Erteilung von Auskünften daraus nach § 56 Absatz 5 oder nach § 406e 
oder 475 der Strafprozessordnung; 

 4. 5 000 Euro in den Fällen des § 26 Absatz 1 und 2, des § 30 Absatz 3, des § 31a 
Absatz 1 und des § 31b Absatz 1; 

 5. 17,50 Euro für die Erteilung beglaubigter Abschriften nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 
4 sowie 

 6. folgende Beträge:  

  a) in den Fällen des § 40 Absatz 3a auch in Verbindung mit § 41 Absatz 2 Satz 3 
und § 42 Absatz 2 Satz 2 den Betrag für die Freigabe, Befreiung oder 
Erlaubnis, 

  b)  250 Euro für Verfügungen in Bezug auf Vereinbarungen oder Beschlüsse der 
in § 28 Absatz 1 bezeichneten Art, 

  c) im Fall des § 26 Absatz 4 den Betrag für die Entscheidung nach § 26 Absatz 1, 

  d) in den Fällen der §§ 32a und 60 ein Fünftel der Gebühr in der Hauptsache.
  Ist der personelle oder sachliche Aufwand der Kartellbehörde unter 
Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes der gebührenpflichtigen 
Handlung im Einzelfall außergewöhnlich hoch, kann die Gebühr bis auf das 
Doppelte erhöht werden. Aus Gründen der Billigkeit kann die unter 
Berücksichtigung der Sätze 1 bis 3 ermittelte Gebühr bis auf ein Zehntel 
ermäßigt werden. 

(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Amtshandlungen oder gleichartiger 
Anmeldungen desselben Gebührenschuldners können Pauschgebührensätze, die den 
geringen Umfang des Verwaltungsaufwandes berücksichtigen, vorgesehen werden. 
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(4) Gebühren dürfen nicht erhoben werden  

 1. für mündliche und schriftliche Auskünfte und Anregungen; 

 2. wenn sie bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären; 

 3. in den Fällen des § 42, wenn die vorangegangene Verfügung des 
Bundeskartellamts nach § 36 Absatz 1 oder § 41 Absatz 3 aufgehoben worden ist. 

Nummer 1 findet keine Anwendung, soweit Auskünfte aus einer kartellbehördlichen Akte 
nach § 56 Absatz 5 oder nach § 406e oder 475 der Strafprozessordnung erteilt werden. 

(5) Wird ein Antrag zurückgenommen, bevor darüber entschieden ist, so ist die Hälfte der 
Gebühr zu entrichten. Das gilt auch, wenn die Anmeldung eines Zusammenschlusses 
zurückgenommen wird, bevor ein Hauptprüfverfahren eingeleitet wurde. 

(6) Kostenschuldner ist  

 1. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1, wer eine Anmeldung oder einen 
Verweisungsantrag eingereicht hat; 

 2. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2, wer durch einen Antrag oder eine 
Anmeldung die Tätigkeit der Kartellbehörde veranlasst hat, oder derjenige, gegen 
den eine Verfügung der Kartellbehörde ergangen ist; 

 3. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3, wer nach § 39 Absatz 2 zur 
Anmeldung verpflichtet war; 

 4. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 4, wer die Herstellung der Abschriften 
veranlasst hat; 

 5. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 5, wer die Gewährung von Einsicht in 
kartellbehördliche Akten oder die Erteilung von Auskünften daraus nach § 56 
Absatz 5 oder nach § 406e oder 475 der Strafprozessordnung beantragt hat. 

Kostenschuldner ist auch, wer die Zahlung der Kosten durch eine vor der Kartellbehörde 
abgegebene oder ihr mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder wer für die Kostenschuld 
eines anderen kraft Gesetzes haftet. Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

(7) Der Anspruch auf Zahlung der Gebühren verjährt in vier Jahren nach der 
Gebührenfestsetzung. Der Anspruch auf Erstattung der Auslagen verjährt in vier Jahren 
nach ihrer Entstehung. 

(8) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, die Gebührensätze und die Erhebung der Gebühren vom 
Kostenschuldner in Durchführung der Vorschriften der Absätze 1 bis 6 sowie die 
Erstattung von Auslagen nach Absatz 1 Satz 3 zu regeln. Sie kann dabei auch 
Vorschriften über die Kostenbefreiung von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, über die Verjährung sowie über die Kostenerhebung erlassen. 

(9) Durch Rechtsverordnung der Bundesregierung, die der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, wird das Nähere über die Erstattung der durch das Verfahren vor der 
Kartellbehörde entstehenden Kosten nach den Grundsätzen des § 71 bestimmt. 
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Abschnitt 2 

Gemeinsame Bestimmungen für Rechtsbehelfsverfahren 

 

§ 63 Beteiligte am Rechtsbehelfsverfahren, Beteiligtenfähigkeit 

(1) An dem Rechtsbehelfsverfahren sind beteiligt:  

 1. der Rechtsbehelfsführer, 

 2. die Kartellbehörde, deren Verfügung angefochten wird, 

 3. Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die Entscheidung 
erheblich berührt werden und die die Kartellbehörde auf ihren Antrag zu dem 
Verfahren beigeladen hat. 

(2) Richtet sich der Rechtsbehelf gegen eine Verfügung einer obersten Landesbehörde 
oder einen Beschluss des Beschwerdegerichts, der eine solche Verfügung betrifft, ist 
auch das Bundeskartellamt an dem Verfahren beteiligt. 

(3) Fähig, am Rechtsbehelfsverfahren beteiligt zu sein, sind außer natürlichen und 
juristischen Personen auch nichtrechtsfähige Personenvereinigungen. 

 

§ 64 Anwaltszwang 

Die Beteiligten müssen sich durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten 
lassen. Die Kartellbehörde kann sich durch ein Mitglied der Behörde vertreten lassen. 

 

§ 65 Mündliche Verhandlung 

(1) Das Gericht entscheidet über die Beschwerde und über die Rechtsbeschwerde 
aufgrund mündlicher Verhandlung; mit Einverständnis der Beteiligten kann ohne 
mündliche Verhandlung entschieden werden. 

(2) Sind die Beteiligten in dem Verhandlungstermin trotz rechtzeitiger Ladung nicht 
erschienen oder ordnungsgemäß vertreten, so kann gleichwohl in der Sache verhandelt 
und entschieden werden. 

 

§ 66 Aufschiebende Wirkung 

(1) Rechtsbehelfe haben aufschiebende Wirkung, soweit durch die angefochtene 
Verfügung  

1. eine Verfügung nach § 26 Absatz 4, § 30 Absatz 3, § 31b Absatz 3, § 32 Absatz 2a Satz 
1 oder § 34 Absatz 1 getroffen wird oder 

2. eine Erlaubnis nach § 42 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 40 Absatz 3a widerrufen 
oder geändert wird, 
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oder soweit der angefochtene Beschluss des Beschwerdegerichts eine solche Verfügung 
betrifft. 

(2) Wird eine Verfügung, durch die eine einstweilige Anordnung nach § 60 getroffen wurde, 
angefochten, so kann das Gericht im Rechtsbehelfsverfahren anordnen, dass die 
Vollziehung der angefochtenen Verfügung ganz oder teilweise ausgesetzt wird. Die 
Anordnung kann jederzeit aufgehoben oder geändert werden. 

 

§ 67 Anordnung der sofortigen Vollziehung 

(1) Die Kartellbehörde kann in den Fällen des § 66 Absatz 1 die sofortige Vollziehung der 
Verfügung anordnen, wenn dies im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden 
Interesse eines Beteiligten geboten ist. 

(2) Die Anordnung nach Absatz 1 kann bereits vor der Einreichung der Beschwerde 
getroffen werden. 

(3) Auf Antrag kann das Gericht der Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder 
teilweise wiederherstellen, wenn  

 1. die Voraussetzungen für die Anordnung nach Absatz 1 nicht vorgelegen haben oder 
nicht mehr vorliegen oder 

 2. ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verfügung bestehen 
oder 

 3. die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht durch überwiegende 
öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte. 

In den Fällen, in denen der Rechtsbehelf keine aufschiebende Wirkung hat, kann die 
Kartellbehörde die Vollziehung aussetzen; die Aussetzung soll erfolgen, wenn die 
Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 vorliegen. Das Gericht der Hauptsache kann auf 
Antrag die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen, wenn die 
Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 2 oder 3 vorliegen. Hat ein Dritter einen 
Rechtsbehelf gegen eine Verfügung nach § 40 Absatz 2 eingelegt, ist der Antrag des Dritten 
auf Erlass einer Anordnung nach Satz 3 nur zulässig, wenn dieser geltend macht, durch die 
Verfügung in seinen Rechten verletzt zu sein. 

(4) Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 oder 3 ist schon vor Einreichung der Beschwerde 
zulässig. Die Tatsachen, auf die der Antrag gestützt wird, sind vom Antragsteller 
glaubhaft zu machen. Ist die Verfügung im Zeitpunkt der Entscheidung schon vollzogen, 
kann das Gericht auch die Aufhebung der Vollziehung anordnen. Die Wiederherstellung 
und die Anordnung der aufschiebenden Wirkung können von der Leistung einer 
Sicherheit oder von anderen Auflagen abhängig gemacht werden. Sie können auch 
befristet werden. 

(5) Beschlüsse über Anträge nach Absatz 3 können jederzeit geändert oder aufgehoben 
werden. 

 

 

§ 68 Einstweilige Anordnungen im Rechtsbehelfsverfahren 
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§ 60 gilt für Rechtsbehelfsverfahren entsprechend. Dies gilt nicht für die Fälle des § 67. Für 
den Erlass einstweiliger Anordnungen im Rechtsbehelfsverfahren ist das Gericht der 
Hauptsache zuständig. 

 

§ 69 Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör 

(1) Auf die Rüge eines durch eine gerichtliche Entscheidung beschwerten Beteiligten ist 
das Verfahren fortzuführen, wenn  

 1. ein Rechtsmittel oder ein anderer Rechtsbehelf gegen die Entscheidung nicht 
gegeben ist und 

 2. das Gericht den Anspruch dieses Beteiligten auf rechtliches Gehör in 
entscheidungserheblicher Weise verletzt hat. 

Gegen eine der Endentscheidung vorausgehende Entscheidung findet die Rüge nicht statt. 

(2) Die Rüge ist innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis von der Verletzung des 
rechtlichen Gehörs zu erheben; der Zeitpunkt der Kenntniserlangung ist glaubhaft zu 
machen. Nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntgabe der angegriffenen Entscheidung 
kann die Rüge nicht mehr erhoben werden. Formlos mitgeteilte Entscheidungen gelten 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Die Rüge ist 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei dem 
Gericht zu erheben, dessen Entscheidung angegriffen wird. Die Rüge soll die 
angegriffene Entscheidung bezeichnen und das Vorliegen der in Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 genannten Voraussetzung darlegen. 

(3) Den übrigen Beteiligten ist, soweit erforderlich, Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 

(4) Ist die Rüge nicht statthaft oder nicht in der gesetzlichen Form oder Frist erhoben, so ist 
sie als unzulässig zu verwerfen. Ist die Rüge unbegründet, weist das Gericht sie zurück. 
Die Entscheidung ergeht durch unanfechtbaren Beschluss. Der Beschluss soll kurz 
begründet werden. 

(5) Ist die Rüge begründet, so hilft ihr das Gericht ab, indem es das Verfahren fortführt, 
soweit dies aufgrund der Rüge geboten ist. Das Verfahren wird in die Lage 
zurückversetzt, in der es sich vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung befand. Im 
schriftlichen Verfahren tritt an die Stelle des Schlusses der mündlichen Verhandlung der 
Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden können. Für den Ausspruch des 
Gerichts ist § 343 der Zivilprozessordnung anzuwenden. 

(6) § 149 Absatz 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden. 

 

 

§ 70 Akteneinsicht 

(1) Die in § 63 Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 bezeichneten Beteiligten 
können die Akten des Gerichts einsehen und sich durch die Geschäftsstelle auf ihre 
Kosten Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften erstellen lassen. § 299 Absatz 3 
der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 
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(2) Einsicht in Vorakten, Beiakten, Gutachten und Auskünfte ist nur mit Zustimmung der 
Stellen zulässig, denen die Akten gehören oder die die Äußerung eingeholt haben. Die 
Kartellbehörde hat die Zustimmung zur Einsicht in die ihr gehörenden Unterlagen zu 
versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnissen, geboten ist. Wird die Einsicht abgelehnt oder ist sie 
unzulässig, dürfen diese Unterlagen der Entscheidung nur insoweit zugrunde gelegt 
werden, als ihr Inhalt vorgetragen worden ist. Das Gericht kann die Offenlegung von 
Tatsachen oder Beweismitteln, deren Geheimhaltung aus wichtigen Gründen, 
insbesondere zur Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, verlangt wird, 
nach Anhörung des von der Offenlegung Betroffenen durch Beschluss anordnen, soweit 
es für die Entscheidung auf diese Tatsachen oder Beweismittel ankommt, andere 
Möglichkeiten der Sachaufklärung nicht bestehen und nach Abwägung aller Umstände 
des Einzelfalles die Bedeutung der Sache für die Sicherung des Wettbewerbs das 
Interesse des Betroffenen an der Geheimhaltung überwiegt. Der Beschluss ist zu 
begründen. In dem Verfahren nach Satz 4 muss sich der Betroffene nicht anwaltlich 
vertreten lassen. 

(3) Den in § 63 Absatz 1 Nummer 3 bezeichneten Beteiligten kann das Gericht nach 
Anhörung des Verfügungsberechtigten Akteneinsicht in gleichem Umfang gewähren. 

 

§ 71 Kostentragung und -festsetzung 

Das Gericht kann anordnen, dass die Kosten, die zur zweckentsprechenden Erledigung der 
Angelegenheit notwendig waren, von einem Beteiligten ganz oder teilweise zu erstatten 
sind, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hat ein Beteiligter Kosten durch ein unbegründetes 
Rechtsmittel oder durch grobes Verschulden veranlasst, so sind ihm die Kosten 
aufzuerlegen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das 
Kostenfestsetzungsverfahren und die Zwangsvollstreckung aus 
Kostenfestsetzungsbeschlüssen entsprechend. 

 

§ 72 Geltung von Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und der 
Zivilprozessordnung 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten entsprechend  

1. die Vorschriften der §§ 169 bis 201 des Gerichtsverfassungsgesetzes über 
Öffentlichkeit, Sitzungspolizei, Gerichtssprache, Beratung und Abstimmung sowie über 
den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren; 

2. die Vorschriften der Zivilprozessordnung über Ausschließung und Ablehnung eines 
Richters, über Prozessbevollmächtigte und Beistände, über die Zustellung von Amts 
wegen, über Ladungen, Termine und Fristen, über die Anordnung des persönlichen 
Erscheinens der Parteien, über die Verbindung mehrerer Prozesse, über die Erledigung 
des Zeugen- und Sachverständigenbeweises sowie über die sonstigen Arten des 
Beweisverfahrens, über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die 
Versäumung einer Frist sowie über den elektronischen Rechtsverkehr. 
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Abschnitt 3 

Beschwerde 

 

§ 74 Frist und Form 

(1) Die Beschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat bei der Kartellbehörde, deren 
Verfügung angefochten wird, schriftlich einzureichen. Die Frist beginnt mit der 
Zustellung der Verfügung der Kartellbehörde. Wird in den Fällen des § 36 Absatz 1 
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 42 gestellt, so beginnt die Frist für die 
Beschwerde gegen die Verfügung des Bundeskartellamts mit der Zustellung der 
Verfügung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Es genügt, wenn die 
Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Beschwerdegericht eingeht. 

(2) Ergeht entsprechend § 73 Absatz 3 Satz 2 auf einen Antrag keine Verfügung, so ist die 
Beschwerde an keine Frist gebunden. 

(3) Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen 
Verfügung zu begründen. Im Fall des Absatzes 1 Satz 3 beginnt die Frist mit der 
Zustellung der Verfügung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Wird 
diese Verfügung angefochten, beginnt die Frist zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Untersagung unanfechtbar wird. Im Fall des Absatzes 2 beträgt die Frist einen Monat; 
sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde. Die Frist kann auf Antrag von dem oder 
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. 

(4) Die Beschwerdebegründung muss enthalten:  

 1. die Erklärung, inwieweit die Verfügung angefochten und ihre Abänderung oder 
Aufhebung beantragt wird, 

 2. die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt. 

(5) Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen 
Rechtsanwalt unterzeichnet sein; dies gilt nicht für Beschwerden der Kartellbehörden. 

 

§ 75 Untersuchungsgrundsatz 

(1) Das Beschwerdegericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. 

(2) Der oder die Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, dass Formfehler beseitigt, unklare 
Anträge erläutert, sachdienliche Anträge gestellt, ungenügende tatsächliche Angaben 
ergänzt, ferner alle für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen 
Erklärungen abgegeben werden. 

(3) Das Beschwerdegericht kann den Beteiligten aufgeben, sich innerhalb einer zu 
bestimmenden Frist über aufklärungsbedürftige Punkte zu äußern, Beweismittel zu 
bezeichnen und in ihren Händen befindliche Urkunden sowie andere Beweismittel 
vorzulegen. Bei Versäumung der Frist kann nach Lage der Sache ohne 
Berücksichtigung der nicht beigebrachten Beweismittel entschieden werden. 
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(4) Wird die Anforderung nach § 59 Absatz 5 oder die Anordnung nach § 59a Absatz 5 mit 
der Beschwerde angefochten, hat die Kartellbehörde die tatsächlichen Anhaltspunkte 
glaubhaft zu machen. § 294 Absatz 1 der Zivilprozessordnung findet Anwendung. Eine 
Glaubhaftmachung ist nicht erforderlich, soweit § 20 voraussetzt, dass Unternehmen 
von Unternehmen in der Weise abhängig sind, dass ausreichende und zumutbare 
Ausweichmöglichkeiten nicht bestehen. 

(5) Der Bundesgerichtshof kann in Verfahren nach § 73 Absatz 5 eine Stellungnahme der 
Monopolkommission einholen. 

 

§ 76 Beschwerdeentscheidung 

(1) Das Beschwerdegericht entscheidet durch Beschluss nach seiner freien, aus dem 
Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung. Der Beschluss darf nur 
auf Tatsachen und Beweismittel gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern 
konnten. Das Beschwerdegericht kann hiervon abweichen, soweit Beigeladenen aus 
wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnissen, Akteneinsicht nicht gewährt und der Akteninhalt aus diesen 
Gründen auch nicht vorgetragen worden ist. Dies gilt nicht für solche Beigeladene, die 
an dem streitigen Rechtsverhältnis derart beteiligt sind, dass die Entscheidung auch 
ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen kann. 

(2) Hält das Beschwerdegericht die Verfügung der Kartellbehörde für unzulässig oder 
unbegründet, so hebt es diese auf. Hat sich die Verfügung vorher durch Zurücknahme 
oder auf andere Weise erledigt, so spricht das Beschwerdegericht auf Antrag aus, dass 
die Verfügung der Kartellbehörde unzulässig oder unbegründet gewesen ist, wenn der 
Beschwerdeführer ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat. 

(3) Hat sich eine Verfügung nach den §§ 32 bis 32b oder § 32d wegen nachträglicher 
Änderung der tatsächlichen Verhältnisse oder auf andere Weise erledigt, so spricht das 
Beschwerdegericht auf Antrag aus, ob, in welchem Umfang und bis zu welchem 
Zeitpunkt die Verfügung begründet gewesen ist. 

(4) Hält das Beschwerdegericht die Ablehnung oder Unterlassung der Verfügung für 
unzulässig oder unbegründet, so spricht es die Verpflichtung der Kartellbehörde aus, 
die beantragte Verfügung vorzunehmen. 

(5) Die Verfügung ist auch dann unzulässig oder unbegründet, wenn die Kartellbehörde von 
ihrem Ermessen fehlsamen Gebrauch gemacht hat, insbesondere, wenn sie die 
gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten oder durch die 
Ermessensentscheidung Sinn und Zweck dieses Gesetzes verletzt hat. Die Würdigung 
der gesamtwirtschaftlichen Lage und Entwicklung ist hierbei der Nachprüfung des 
Gerichts entzogen. 

(6) Der Beschluss ist zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung den Beteiligten 
zuzustellen. 
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Abschnitt 4 

Rechtsbeschwerde und Nichtzulassungsbeschwerde 

 

§ 77 Zulassung, absolute Rechtsbeschwerdegründe 

(1) Gegen Beschlüsse der Oberlandesgerichte findet die Rechtsbeschwerde an den 
Bundesgerichtshof statt, wenn das Oberlandesgericht die Rechtsbeschwerde 
zugelassen hat. Für Beschlüsse des Landessozialgerichts in Streitigkeiten, die die 
freiwillige Vereinigung von Krankenkassen nach § 158 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch betreffen, gilt § 202 Satz 3 des Sozialgerichtsgesetzes. 

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn  

1. eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder 

2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert. 

(3) Über die Zulassung oder Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde ist in der Entscheidung 
des Oberlandesgerichts zu befinden. Die Nichtzulassung ist zu begründen. 

(4) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des 
Beschwerdegerichts bedarf es nicht, wenn einer der folgenden Mängel des Verfahrens 
vorliegt und gerügt wird:  

1. wenn das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 

2. wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des 
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit 
mit Erfolg abgelehnt war, 

3. wenn einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 

4. wenn ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, 
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend 
zugestimmt hat, 

5. wenn die Entscheidung aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 

6. wenn die Entscheidung nicht mit Gründen versehen ist. 

 

§ 78 Nichtzulassungsbeschwerde 

(1) Die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde kann von den am Beschwerdeverfahren 
Beteiligten durch Nichtzulassungsbeschwerde angefochten werden. 

(2) Über die Nichtzulassungsbeschwerde entscheidet der Bundesgerichtshof durch 
Beschluss, der zu begründen ist. Der Beschluss kann ohne mündliche Verhandlung 
ergehen. 
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(3) Die Nichtzulassungsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich bei 
dem Oberlandesgericht einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der 
angefochtenen Entscheidung. 

(4) Die Nichtzulassungsbeschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der 
Entscheidung des Beschwerdegerichts zu begründen. Die Frist kann auf Antrag von 
dem oder der Vorsitzenden verlängert werden. In der Begründung der 
Nichtzulassungsbeschwerde müssen die Zulassungsgründe des § 77 Absatz 2 
dargelegt werden. 

(5) Die Nichtzulassungsbeschwerdeschrift und -begründung müssen durch einen 
Rechtsanwalt unterzeichnet sein; dies gilt nicht für Nichtzulassungsbeschwerden der 
Kartellbehörden. 

(6) Wird die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen, so wird die Entscheidung des 
Oberlandesgerichts mit der Zustellung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs 
rechtskräftig. Wird die Rechtsbeschwerde zugelassen, so wird das Verfahren als 
Rechtsbeschwerdeverfahren fortgesetzt. In diesem Fall gilt die form- und fristgerechte 
Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde als Einlegung der Rechtsbeschwerde. Mit 
der Zustellung der Entscheidung beginnt die Frist für die Begründung der 
Rechtsbeschwerde. 

 

 

§ 79 Rechtsbeschwerdeberechtigte, Form und Frist 

(1) Die Rechtsbeschwerde steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten zu. 

(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf 
einer Verletzung des Rechts beruht; die §§ 546 und 547 der Zivilprozessordnung gelten 
entsprechend. Die Rechtsbeschwerde kann nicht darauf gestützt werden, dass die 
Kartellbehörde unter Verletzung des § 48 oder des § 50 Absatz 1 ihre Zuständigkeit zu 
Unrecht angenommen hat. 

(3) Die Rechtsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich bei dem 
Oberlandesgericht einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der angefochtenen 
Entscheidung. 

(4) Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der 
Entscheidung des Beschwerdegerichts zu begründen. Die Frist kann auf Antrag von 
dem oder der Vorsitzenden verlängert werden. Die Begründung muss die Erklärung 
enthalten, inwieweit die Entscheidung des Beschwerdegerichts angefochten und ihre 
Abänderung oder Aufhebung beantragt wird. Ist die Rechtsbeschwerde aufgrund einer 
Nichtzulassungsbeschwerde zugelassen worden, kann zur Begründung der 
Rechtsbeschwerde auf die Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde Bezug 
genommen werden. 

(5) Die Rechtsbeschwerdeschrift und -begründung müssen durch einen Rechtsanwalt 
unterzeichnet sein; dies gilt nicht für Rechtsbeschwerden der Kartellbehörden. 

(6) Der Bundesgerichtshof ist an die in der angefochtenen Entscheidung getroffenen 
tatsächlichen Feststellungen gebunden, außer, wenn in Bezug auf diese Feststellungen 
zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe vorgebracht sind. 
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§ 80 Rechtsbeschwerdeentscheidung 

(1) Der Bundesgerichtshof entscheidet durch Beschluss. 

(2) Ist die Rechtsbeschwerde unzulässig, so verwirft sie der Bundesgerichtshof. 

(3) Ist die Rechtsbeschwerde unbegründet, so weist der Bundesgerichtshof die 
Rechtsbeschwerde zurück. 

(4) Ist die Rechtsbeschwerde begründet, so kann der Bundesgerichtshof  

 1. in der Sache entsprechend § 76 Absatz 2 bis 5 selbst entscheiden, 

 2. den angefochtenen Beschluss aufheben und die Sache zur anderweitigen 
Verhandlung und Entscheidung zurückverweisen. 

Der Bundesgerichtshof verweist den Rechtsstreit zurück, wenn der im 
Rechtsbeschwerdeverfahren entsprechend § 142 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 65 
Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung Beigeladene ein berechtigtes Interesse daran hat. 

(5) Ergibt die Begründung der Beschwerdeentscheidung zwar eine Rechtsverletzung, stellt 
sich die Beschwerdeentscheidung selbst aber aus anderen Gründen als richtig dar, so 
ist die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen. 

(6) Das Beschwerdegericht hat seiner Entscheidung nach einer Zurückverweisung die 
rechtliche Beurteilung des Bundesgerichtshofs zugrunde zu legen. 
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Kapitel 2 

Bußgeldsachen 

Abschnitt 1 

Bußgeldvorschriften 

§ 81 Bußgeldtatbestände 

 

 

§ 81 Bußgeldtatbestände 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer gegen den Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2008 (ABl. C 115 
vom 9.5.2008, S. 47) verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig  

 1. entgegen Artikel 101 Absatz 1 eine Vereinbarung trifft, einen Beschluss fasst oder 
Verhaltensweisen aufeinander abstimmt oder 

 2. entgegen Artikel 102 Satz 1 eine beherrschende Stellung missbräuchlich ausnutzt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. einer Vorschrift der §§ 1, 19, 20 Absatz 1 bis 3 Satz 1, Absatz 3a oder Absatz 5, des § 
21 Absatz 3 oder 4, des § 29 Satz 1 oder des § 41 Absatz 1 Satz 1 über das Verbot 
einer dort genannten Vereinbarung, eines dort genannten Beschlusses, einer 
aufeinander abgestimmten Verhaltensweise, des Missbrauchs einer 
marktbeherrschenden Stellung, des Missbrauchs einer Marktstellung oder einer 
überlegenen Marktmacht, einer unbilligen Behinderung oder unterschiedlichen 
Behandlung, der Ablehnung der Aufnahme eines Unternehmens, der Ausübung eines 
Zwangs, der Zufügung eines wirtschaftlichen Nachteils oder des Vollzugs eines 
Zusammenschlusses zuwiderhandelt, 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach  

 a) § 19a Absatz 2, § 30 Absatz 3, § 31b Absatz 3 Nummer 1 und 3, § 32 Absatz 1, § 
32a Absatz 1, § 32b Absatz 1 Satz 1 oder § 41 Absatz 4 Nummer 2, auch in 
Verbindung mit § 40 Absatz 3a Satz 2, auch in Verbindung mit § 41 Absatz 2 Satz 3 
oder § 42 Absatz 2 Satz 2, oder § 60 oder 

 b) § 39 Absatz 5 oder 

 c) § 47d Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 47f 
Nummer 1 oder 

 d) § 47d Absatz 1 Satz 5 erster Halbsatz in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 47f Nummer 2 zuwiderhandelt, 

 3. entgegen § 39 Absatz 1 einen Zusammenschluss nicht richtig oder nicht vollständig 
anmeldet, 

 4. entgegen § 39 Absatz 6 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 
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 5. einer vollziehbaren Auflage nach § 40 Absatz 3 Satz 1 oder § 42 Absatz 2 Satz 1 
zuwiderhandelt, 

 5a. einer Rechtsverordnung nach § 47f Nummer 3 Buchstabe a, b oder c oder einer 
vollziehbaren Anordnung aufgrund einer solchen Rechtsverordnung 
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist, 

 5b. entgegen § 47k Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils in 
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 47k Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 
oder Nummer 2, eine dort genannte Änderung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

 6. entgegen § 59 Absatz 2 oder Absatz 4, auch in Verbindung mit § 47d Absatz 1 Satz 
1, § 47k Absatz 7 oder § 82b Absatz 1, ein Auskunftsverlangen nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig beantwortet oder Unterlagen nicht, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig herausgibt, 

 7. entgegen § 59 Absatz 1 Satz 6, auch in Verbindung mit § 82b Absatz 1, nicht zu 
einer Befragung erscheint, 

 8. entgegen § 59a Absatz 2, auch in Verbindung mit § 47d Absatz 1 Satz 1 und § 47k 
Absatz 7, geschäftliche Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur 
Einsichtnahme und Prüfung vorlegt oder die Prüfung von geschäftlichen Unterlagen 
sowie das Betreten von Geschäftsräumen und -grundstücken nicht duldet, 

 9. entgegen § 59b Absatz 5 Satz 2, auch in Verbindung mit § 82b Absatz 1, eine 
Durchsuchung von Geschäftsräumen oder geschäftlich genutzten Grundstücken 
oder Sachen nicht duldet, 

 10. ein Siegel bricht, das von den Bediensteten der Kartellbehörde oder von einer von 
diesen Bediensteten ermächtigten oder benannten Person gemäß § 59b Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit § 82b Absatz 1, angebracht worden ist, 
oder 

 11. ein Verlangen nach § 59b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3, auch in Verbindung mit § 
82b Absatz 1, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig beantwortet. 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer  

 1. entgegen § 21 Absatz 1 zu einer Liefersperre oder Bezugssperre auffordert, 

 2. entgegen § 21 Absatz 2 einen Nachteil androht oder zufügt oder einen Vorteil 
verspricht oder gewährt oder 

 3. entgegen § 24 Absatz 4 Satz 3 oder § 39 Absatz 3 Satz 5 eine Angabe macht oder 
benutzt. 

 

§ 81a Geldbußen gegen Unternehmen 

(1) Hat jemand als Leitungsperson im Sinne des § 30 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten eine Ordnungswidrigkeit nach § 81 begangen, 
durch die Pflichten, welche das Unternehmen treffen, verletzt worden sind oder das 
Unternehmen bereichert worden ist oder werden sollte, so kann auch gegen weitere 



 

S. 45/48 

 

compliance consultancy Dr. Andreas Kark | Lichtenstein 12 | D-72160 Horb am Neckar 

Tel: +49 (0)7482/93 77 999 | info@compliance-consultancy.de | www.compliance-consultancy.de   

juristische Personen oder Personenvereinigungen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt 
der Begehung der Ordnungswidrigkeit gebildet haben und die auf die juristische Person 
oder Personenvereinigung, deren Leitungsperson die Ordnungswidrigkeit begangen 
hat, unmittelbar oder mittelbar einen bestimmenden Einfluss ausgeübt haben, eine 
Geldbuße festgesetzt werden. 

(2) Im Fall einer Gesamtrechtsnachfolge oder einer partiellen Gesamtrechtsnachfolge 
durch Aufspaltung (§ 123 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes) kann die Geldbuße 
nach Absatz 1 auch gegen den oder die Rechtsnachfolger festgesetzt werden. Im 
Bußgeldverfahren tritt der Rechtsnachfolger oder treten die Rechtsnachfolger in die 
Verfahrensstellung ein, in der sich der Rechtsvorgänger zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Rechtsnachfolge befunden hat. § 30 Absatz 2a Satz 2 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet insoweit keine Anwendung. Satz 3 gilt auch 
für die Rechtsnachfolge nach § 30 Absatz 2a Satz 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten, soweit eine Ordnungswidrigkeit nach § 81 zugrunde liegt. 

(3) Die Geldbuße nach § 30 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
sowie nach Absatz 1 kann auch gegen die juristischen Personen oder 
Personenvereinigungen festgesetzt werden, die das Unternehmen in wirtschaftlicher 
Kontinuität fortführen (wirtschaftliche Nachfolge). Für das Verfahren gilt Absatz 2 Satz 2 
entsprechend. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 bestimmen sich das Höchstmaß der Geldbuße und 
die Verjährung nach dem für die Ordnungswidrigkeit geltenden Recht. Die Geldbuße 
nach Absatz 1 kann selbstständig festgesetzt werden. 

(5) Soweit in den Fällen der Absätze 1 bis 3 gegen mehrere juristische Personen oder 
Personenvereinigungen wegen derselben Ordnungswidrigkeit Geldbußen festgesetzt 
werden, finden die Vorschriften zur Gesamtschuld entsprechende Anwendung. 

 

§ 81b Geldbußen gegen Unternehmensvereinigungen 

(1) Wird gegen eine Unternehmensvereinigung als juristische Person oder 
Personenvereinigung im Sinne des § 30 des Gesetzes gegen Ordnungswidrigkeiten 
eine Geldbuße nach § 81c Absatz 4 festgesetzt und ist die Unternehmensvereinigung 
selbst nicht zahlungsfähig, so setzt die Kartellbehörde eine angemessene Frist, binnen 
derer die Unternehmensvereinigung von ihren Mitgliedern Beiträge zur Zahlung der 
Geldbuße verlangt. 

(2) Sind die Beiträge zur Zahlung der Geldbuße innerhalb der nach Absatz 1 gesetzten 
Frist nicht in voller Höhe entrichtet worden, so kann die Kartellbehörde die Zahlung des 
ausstehenden Betrags der Geldbuße direkt von jedem Unternehmen verlangen, dessen 
Vertreter den Entscheidungsgremien der Unternehmensvereinigung zum Zeitpunkt der 
Begehung der Ordnungswidrigkeit angehört haben. 

(3) Soweit dies nach einem Verlangen nach Absatz 2 zur vollständigen Zahlung der 
Geldbuße notwendig ist, kann die Kartellbehörde die Zahlung des ausstehenden 
Betrags der Geldbuße auch von jedem Mitglied der Unternehmensvereinigung 
verlangen, das auf dem von der Ordnungswidrigkeit betroffenen Markt tätig war. 

(4) Eine Zahlung nach den Absätzen 2 und 3 kann nicht von Unternehmen verlangt 
werden, die darlegen, dass sie  
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 1. entweder von der Existenz dieses Beschlusses keine Kenntnis hatten oder sich vor 
Einleitung des Verfahrens der Kartellbehörde aktiv davon distanziert haben und 

 2. den die Geldbuße nach § 81 begründenden Beschluss der 
Unternehmensvereinigung nicht umgesetzt haben. 

(5) Das Verlangen nach Zahlung des ausstehenden Betrags der Geldbuße darf für ein 
einzelnes Unternehmen 10 Prozent des in dem der Behördenentscheidung 
vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes des jeweiligen 
Unternehmens nicht übersteigen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung in Bezug auf Mitglieder der 
Unternehmensvereinigung,  

 1. gegen die im Zusammenhang mit der Ordnungswidrigkeit eine Geldbuße 
festgesetzt wurde oder 

 2. denen nach § 81k ein Erlass der Geldbuße gewährt wurde. 

 

§ 82 Zuständigkeiten in Kartellbußgeldsachen 

(1) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten sind  

 1. die Bundesnetzagentur als Markttransparenzstelle für Strom und Gas bei 
Ordnungswidrigkeiten nach § 81 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c und d, Nummer 
5a, 6, soweit ein Verstoß gegen § 47d Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 59 
Absatz 2 oder Absatz 4 vorliegt, und Nummer 8, soweit ein Verstoß gegen § 47d 
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 59a Absatz 2 vorliegt, 

 2. das Bundeskartellamt als Markttransparenzstelle für Kraftstoffe bei 
Ordnungswidrigkeiten nach § 81 Absatz 2 Nummer 5b, 6, soweit ein Verstoß gegen 
§ 47k Absatz 7 in Verbindung mit § 59 Absatz 2 oder Absatz 4 vorliegt, und 
Nummer 8, soweit ein Verstoß gegen § 47k Absatz 7 in Verbindung mit § 59a 
Absatz 2 vorliegt, und 

 3. in den übrigen Fällen von § 81 das Bundeskartellamt und die nach Landesrecht 
zuständige oberste Landesbehörde jeweils für ihren Geschäftsbereich. 

(2) Die Kartellbehörde ist für Verfahren wegen der Festsetzung einer Geldbuße gegen eine 
juristische Person oder Personenvereinigung nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in Fällen ausschließlich zuständig, denen  

 1. eine Straftat, die auch den Tatbestand des § 81 Absatz 1, 2 Nummer 1 und Absatz 
3 verwirklicht, oder 

 2. eine vorsätzliche oder fahrlässige Ordnungswidrigkeit nach § 130 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten, bei der eine mit Strafe bedrohte Pflichtverletzung auch 
den Tatbestand des § 81 Absatz 1, 2 Nummer 1 und Absatz 3 verwirklicht, 
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zugrunde liegt. Dies gilt nicht, wenn die Behörde das § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten betreffende Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgibt. In den Fällen 
des Satzes 1 sollen sich die Staatsanwaltschaft und die Kartellbehörde gegenseitig 
frühzeitig über geplante Ermittlungsschritte mit Außenwirkung, insbesondere über 
Durchsuchungen, unterrichten. 

 

§ 83 Zuständigkeit des Oberlandesgerichts im gerichtlichen Verfahren 

(1) Im gerichtlichen Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 81 entscheidet das 
Oberlandesgericht, in dessen Bezirk die zuständige Kartellbehörde ihren Sitz hat; es 
entscheidet auch über einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung (§ 62 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten) in den Fällen des § 52 Absatz 2 Satz 3 und des § 69 
Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sowie gegen Maßnahmen, 
die die Kartellbehörde während des gerichtlichen Bußgeldverfahrens getroffen hat. § 
140 Absatz 1 Nummer 1 der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 Absatz 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet keine Anwendung. 

(2) Das Oberlandesgericht entscheidet in der Besetzung von drei Mitgliedern mit 
Einschluss des vorsitzenden Mitglieds. 

 

§ 84 Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof 

Über die Rechtsbeschwerde (§ 79 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) entscheidet 
der Bundesgerichtshof. Hebt er die angefochtene Entscheidung auf, ohne in der Sache 
selbst zu entscheiden, so verweist er die Sache an das Oberlandesgericht, dessen 
Entscheidung aufgehoben wird, zurück. 

 

§ 85 Wiederaufnahmeverfahren gegen Bußgeldbescheid 

Im Wiederaufnahmeverfahren gegen den Bußgeldbescheid der Kartellbehörde (§ 85 Absatz 
4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) entscheidet das nach § 83 zuständige Gericht. 

 

§ 86 Gerichtliche Entscheidungen bei der Vollstreckung 

Die bei der Vollstreckung notwendig werdenden gerichtlichen Entscheidungen (§ 104 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) werden von dem nach § 83 zuständigen Gericht 
erlassen. 
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Kapitel 3 

Vollstreckung 

 

§ 86a Vollstreckung 

Die Kartellbehörde kann ihre Anordnungen nach den für die Vollstreckung von 
Verwaltungsmaßnahmen geltenden Vorschriften durchsetzen. Die Höhe des Zwangsgeldes 
gegen Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen kann für jeden Tag des Verzugs ab 
dem in der Androhung bestimmten Zeitpunkt bis zu 5 Prozent des im vorausgegangenen 
Geschäftsjahr erzielten durchschnittlichen weltweiten Tagesgesamtumsatzes des 
Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung betragen. 

 


